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Nachdem inzwischen schon vier-
zehn europäische Länder ihre

Flächenpiloten nach JAR-FCL 1
(Joint Aviation Requirements –
Flight Crew Licensing / Aeropla-
ne) ausbilden, wurden die neuen
Ausbildungsrichtlinien für Luft-
fahrtpersonal einschließlich der
dazu gehörenden medizinischen
Tauglichkeitsbestimmungen
(JAR-FCL 3) am 1. Mai auch in
Deutschland eingeführt. 

Ab dann gibt es hierzulande
drei unterschiedliche PPL(A): 

1. Der bisherige PPL-A bleibt
mit allen Privilegien auch weiterhin
gültig, wenn ein gültiges JAR-FCL-
Tauglichkeitszeugnis vorliegt und
die Verlängerungsbedingungen
nach JAR-FCL erfüllt sind. Die
Ausbildung zu dieser Lizenz kann
allerdings nur noch bis zum In-
krafttreten der Artikelverordnung

begonnen werden (30.4.03). Be-
endet werden muss sie innerhalb
von drei Jahren. Danach sind le-
diglich noch die beiden folgenden
Ausbildungswege möglich: 

2. PPL(A) nach JAR-FCL 1
(deutsch). Diese Erlaubnis wird
von allen JAA-Staaten anerkannt.
Die Ausbildung beinhaltet Funk-
navigation und eine Einweisung
im Fliegen nach Instrumenten. Die
Lizenz gilt für einmotorige Land-
flugzeuge mit Kolbenmotoren und
für Reisemotorsegler. 

3. PPL(A) (nicht nach ICAO):
Diese Erlaubnis gilt für einmoto-
rige, zweisitzige Landflugzeuge
mit Kolbenmotor bis 750 kg maxi-
male Abflugmasse. Sie kann auf
Flugzeuge bis 2000 kg Abflug-
masse erweitert werden. Auch die
Eintragung einer Klassenberech-
tigung für Reisemotorsegler ist

möglich. Wird die Ausbildung in
Funknavigation und im Fliegen
nach Instrumenten absolviert, ist
der Erwerb des JAR-FCL-PPL
möglich. Reisemotorsegler las-
sen sich bis zu 15 Stunden in 
der Ausbildung nutzen. Der neue
PPL(A) nach LuftPersV kann
durch die wechselseitige Aner-
kennung von Flugstunden auf UL-
Flugzeugen, Motorseglern und
Motorflugzeugen verlängert wer-
den. Allerdings kennzeichnet die-
sen PPL(A) eine wichtige Ein-
schränkung: Er ist nur im deut-
schen Luftraum gültig.

Auch für die deutschen Hub-
schrauberpiloten gelten die neu-
en europäischen Ausbildungs-
regeln (JAR-FCL 2) am 1. Mai
2003. Derzeit haben erst vier
JAA-Länder, Großbritannien, Dä-
nemark, Finnland und Norwegen,
das entsprechende Regelwerk
implementiert.

MOTORFLUG
� Ich möchte meinen deut-
schen PPL-A behalten. Geht
das?

Ja, das geht. Der bisherige
PPL-A behält seine Gültigkeit,

vorausgesetzt, man hat ein gül-
tiges Tauglichkeitszeugnis und
die Verlängerungsbedingungen
nach JAR-FCL werden erfüllt.

� Muss ich nach der Einfüh-
rung der JAR-FCL meinen na-
tionalen PPL-A umschreiben
lassen?

Nein, man kann seinen deut-
schen Schein durchaus behalten.

� Bisher konnte ich mit mei-
nem deutschen PPL-A Flug-
zeuge aus anderen europäi-
schen Ländern ohne Umschrei-
bung fliegen. Wird dies auch
zukünftig noch gehen?

Ja, das geht ohne weiteres. Die
heutige Erlaubnis bleibt in vollem
Umfang gültig. Da sie ICAO-kon-
form ist, sind mit deutsch regi-
strierten Flugzeugen Flüge ins
Ausland uneingeschränkt mög-
lich. Zur Verlängerung sind aller-
dings die JAR-FCL Bedingungen
zu erfüllen. Für die 15 EU-Mit-
gliedsstaaten gilt bis auf weiteres
eine allgemeine Anerkennung, so
dass auch Luftfahrzeuge aus die-
sen Staaten mit einem deutschen
PPL-A geflogen werden dürfen. 

M O T O R F L U G

Am 1. Mai haben die JAR-FCL-Vorschriften  hierzulande Gül-
tigkeit erlangt. Das komplexe neue Regelwerk bringt zahlrei-
che Änderungen mit sich. Wir haben Fachleute, die mit der un-
gewohnten Materie vertraut sind, gebeten, die von Piloten am
häufigsten gestellten Fragen zu beantworten. 

Die neuen Lizenzen
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� An wen muss ich mich 
wenden, damit mein jetziger
PPL-A in einen JAR-PPL(A) um-
geschrieben wird?

Wie gewohnt an die zuständige
Landesluftfahrtbehörde. PPL-A-
Inhaber mit IFR-Berechtigung
werden, wie bisher auch, vom
Luftfahrt-Bundesamt in Braun-
schweig betreut.

� Ich bin Grieche und habe 
neben meinem deutschen PPL
noch einen aus meinem Hei-
matland. Ich würde gerne beide
behalten. Ist dies möglich?

Das ist dann möglich, wenn
man einen nationalen PPL-A
behält und den anderen in einen
JAR-FCL-PPL umwandelt. Zwei
JAR-FCL-PPL zu halten, ist nicht
möglich, da muss man sich ent-
scheiden, ob man einen deut-
schen oder einen griechischen
Schein haben möchte.

� Wieviele Monate nach der
Verlängerung meines jetzigen
PPL-A kann ich diesen ohne
zusätzliche Checkflüge zur
Umschreibung bei einer Behör-
de vorlegen?

Der Antrag auf Umschreibung
kann solange gestellt werden, 
bis die Erlaubnis abgelaufen ist.
Wichtig: Die Verlängerungsbe-
dingungen nach JAR-FCL müs-
sen bei der Antragstellung erfüllt
sein. Die neue Erlaubnis wird
dann für einen Zeitraum von fünf
Jahren ausgestellt.

� Wie kann ich nachweisen,
dass ich die zur Umschreibung
notwendigen Kenntnisse über
JAR-FCL erworben habe?

Mit einer schriftlichen Er-
klärung, dass man sich mit den
entsprechenden Bestimmungen
zu JAR-FCL 1 und JAR-OPS ver-
traut gemacht hat. Dazu empfiehlt
es sich, im Internet unter www.
lba.de die aktuelle Fassung von
JAR-FCL 1 (deutsch) aufzurufen
und diese zu studieren.

� Ich habe keine CVFR-Be-
rechtigung. Was wird bei der
Umschreibung meines deut-
schen PPL-A in einen JAR-PPL-
A verlangt?

Der Nachweis der Berechti-
gung zur Durchführung kontrol-
lierter Sichtflüge nach § 82 Luft-

PersV ist grundsätzlich erforder-
lich. Außerdem eine schriftliche
Erklärung über die Kenntnis-
nahme der entsprechenden Be-
stimmungen aus JAR-FCL 1
(deutsch) und JAR OPS. Das
heißt: Ohne die CVFR-Berech-
tigung ist keine Umschreibung 
in einen FCL-PPL(A) möglich.

	 Kann ich beim Trainingsflug
mit Lehrer zur Verlängerung
des PPL(A) durchfallen?

Der Flug ist ein Trainingsflug. Er
dient der Auffrischung der theore-
tischen und praktischen  Kennt-
nisse. Er ist kein Prüfungsflug,
und somit ist ein Durchfallen nicht
möglich. Bei katastrophalen Lei-
stungen könnte der Fluglehrer al-
lerdings unter Umständen die Un-
terschrift zur Verlängerung ver-
weigern und dazu raten, zusätz-
liches Training zu absolvieren.


 Müssen Training und Tests
für eine JAR-FCL-Lizenz in ei-
nem JAA-Mitgliedsland erfol-
gen?

Für die Lizenzierung ja. Das ge-
samte Training und die Tests soll-
ten unter Aufsicht eines JAA-Mit-

gliedstaates erfolgen. Dieser Staat
wird der ausstellende Staat. Wei-
tere Berechtigungen können dann
allerdings in jedem anderen JAA-
Mitgliedsland erworben werden.

�  Wieviel Minimum-Flug-
stunden sind beim erstmali-
gen Erwerb einer JAR-FCL
notwendig?

Ein Bewerber muss mindestens
17 Jahre alt sein, um die Ausbil-
dung für einen JAR-FCL-PPL be-
ginnen zu können. Es werden min-
destens 45 Trainingsstunden vor
Erwerb der Lizenz, davon 25 Stun-
den mit Lehrer benötigt.

� Wie lange behalte ich mei-
ne JAA-Lizenz? 

Eine JAR-FCL-Lizenz bleibt,
selbst wenn die eingetragenen
Klassen- oder Musterberechti-
gungen regelmäßig erneuert wer-
den, nur fünf Jahre gültig.


 Ist der Nachweis der medizi-
nischen Tauglichkeit wie bis-
her im Schein enthalten?

Nein, es handelt sich um zwei
getrennte Dokumente, die beide
während des Fluges mitgeführt

M O T O R F L U G
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werden müssen. Der Euro-Pilo-
tenschein besteht aus mehreren
Einzelblättern: Der Lizenz, dem
Beiblatt für die Berechtigungen,
dem Tauglichkeitszeugnis und
dem Funksprechzeugnis. 

� Kann ich meine ameri-
kanische FAA-Lizenz pro-
blemlos in eine JAR-FCL um-
schreiben lassen? 

Für den PPL (A) liegt eine Re-
gelung vor (JAR-FCL 1, Anhang
2, Abschnitt A, siehe auch Frage
25), für andere Lizenzen aller-
dings noch nicht.  

� Wie viele Gesamtflug-
stunden werden verlangt, be-
vor man den deutschen PPL-
A in einen JAR-PPL umschrei-
ben kann?

75 Flugstunden auf Flugzeu-
gen, die CVFR-Berechtigung und
eine schriftliche Erklärung, dass
man sich mit den einschlägigen
Vorschriften nach JAR-FCL und
JAR-OPS vertraut gemacht hat. 

� Kann ich die Trainings-
stunde mit Fluglehrer, die für
die Verlängerung meines

JAR-PPL alle zwei Jahre ver-
langt wird, mit jedem Flug-
lehrer eines JAR-FCL-Landes
absolvieren? 

Grundsätzlich kann diese Flug-
stunde mit jedem JAR-FCL-qua-
lifizierten Fluglehrer (Instructor)
oder Prüfer (Examiner) des Lan-
des absolviert werden. Noch ist
der Einsatz von Lehrern und Prü-
fern aus den anderen 35 JAA-Mit-
gliedsstaaten nicht möglich. 

� Für mein Mehrmot-Rating
muss ich gemäß JAR-FCL
jährlich einen Überprüfungs-
flug absolvieren. Gibt es Vor-
schriften, was der Prüfer da-
bei prüfen darf? 

Sämtliche Anforderungen, To-
leranzen und Übungen, die im
Rahmen einer praktischen Be-
fähigungsüberprüfung von Be-
deutung sind, werden in Anhang
1 und 2 zu JAR-FCL 1.240 be-
schrieben. 

� Gibt es bei den Euro-
Lizenzen keine medizinische
Tauglichkeit der Klasse III
mehr?

Nach JAR-FCL gibt es nur

noch zwei Tauglichkeitsklassen:
Klasse 1: Voraussetzung für alle
beruflichen fliegerischen Tätig-
keiten. Klasse 2: Fliegerische
Tätigkeiten im nichtberufsmäßi-
gen Luftverkehr.

� Was trägt der Fluglehrer,
mit dem ich alle zwei Jahre
den einstündigen Trainings-
flug absolviere, in meine Pilo-
tenlizenz ein?

Berechtigung (z. B. einmotori-
ge Landflugzeuge mit Kolbenan-
trieb bis 2000 kg max. Abflug-
masse), Datum des Trainings-
fluges, Gültigkeitsdauer, Name
des Fluglehrers, Lizenz-Nr., Unter-
schrift des Fluglehrers.

� Wie viele Mehrmot-Stun-
den muss ich im Jahr fliegen,
damit mein Rating gültig
bleibt? 

Eine bestimmte Flugstunden-
anzahl wird nach JAR-FCL nicht
gefordert. Für die Verlängerung
der Klassen- bzw. Musterberech-
tigung von mehrmotorigen Flug-
zeugen hat der Inhaber folgende
Bedingungen nachzuweisen:

a. Befähigungsüberprüfung ge-

mäß Anhang 1 zu JAR-FCL 1.240
innerhalb von drei Monaten vor
Gültigkeitsablauf.

b. Mindestens zehn Strecken-
abschnitte als Pilot auf einem
Flugzeug der entsprechenden
Klasse/Musters oder einen Stre-
ckenabschnitt in Begleitung eines
Prüfers innerhalb der Gültigkeits-
dauer der Berechtigung.

Die Verlängerung einer vorhan-
denen Instrumentenflugberech-
tigung sollte mit dieser Befähi-
gungsüberprüfung gemäß An-
hang 1 zu JAR FCL 1.240 und
1.295 verbunden werden. Ein
Streckenabschnitt umfasst die
Elemente: Start, Abflug, Reise-
flug von mindestens 15 Minuten,
Anflug und Landephase.

Wo trägt der Prüfer ein, dass
ich den jährlichen Überprü-
fungsflug bestanden habe?

Der Eintrag erfolgt in der Lizenz
auf den Seiten 5, 6 und 7. Jede
Seite bietet Platz für zehn Eintra-
gungen über die Verlängerung
von Berechtigungen.

Ich habe verpasst, mein
Mehrmot-Rating fristgemäß zu

21

22
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verlängern. Was ist zu tun? 
Nach Ablauf der Gültigkeits-

dauer einer Muster- oder Klassen-
berechtigung für mehrmotorige
Flugzeuge ist eine Befähigungs-
überprüfung gemäß Anhang 1
und 2 oder 3 zu JAR-FCL 1.240
abzulegen. Die Gültigkeitsdauer
der Berechtigung beginnt mit dem
Zeitpunkt der Erfüllung der Vor-
aussetzungen für die Erneuerung.

Ich bin Deutscher, arbeite
aber in Spanien. Meinen JAR-
FCL-PPL hat die spanische
Luftfahrtbehörde ausgestellt. In
Kürze werde ich dauerhaft wie-
der nach Deutschland zurück-
kehren. Bleibt die spanische
Behörde für mich zuständig?

Da JAA-Pilotenlizenzen jeweils
fünf Jahre lang gültig bleiben,
stellt sich die Frage, ob man sich
nach einem Umzug von der ur-
sprünglichen Luftfahrtbehörde
weiterhin „verwalten“ lässt oder
von jener, in deren Zuständig-
keitsbereich man nun arbeitet
oder sich dauerhaft niedergelas-
sen hat, erst, wenn es gilt, die Li-
zenz zu verlängern. Dann kann je-
ner JAA-Mitgliedstaat, in dem der

Lizenzinhaber arbeitet oder sei-
nen Lebensmittelpunkt hat, an die
Stelle des ursprünglichen Aus-
stellerstaates treten. Hauptwohn-
sitz nach JAR-FCL 1.070: Ort, an
dem sich die Person mindestens
185 Tage eines Kalenderjahres
aufhält.

Ist es richtig, dass man laut
JAR-FCL der zuständigen Luft-
fahrtbehörde melden muss,
wenn man schwanger ist? Gilt
dies auch für Privatpilotinnen? 

Ja. Als Inhaberin eines Tauglich-
keitszeugnisses Klasse 2 hat man
unverzüglich die Weisung der für
die Lizenz zuständigen Stelle oder
eines Fliegerarztes (AME) einzu-
holen. Im Falle einer Schwanger-
schaft kann das Ruhen der Taug-
lichkeit von der Behörde, vorbe-
haltlich der von ihr festgelegten
Auflagen, für einen bestimmten
Zeitraum aufgehoben werden (bis
zur 26. Schwangerschaftswoche).
Nach dem Ende der Schwanger-
schaft darf die Inhaberin Ihre flie-
gerische Tätigkeit erst wieder auf-
nehmen, wenn sie gemäß den
behördlichen Vorgaben untersucht
und für tauglich befunden wurde.

Kann ich meinen gültigen
amerikanischen PPL in einen
nationalen PPL-A umschreiben
lassen? 

Für die Anerkennung eines PPL
(A) nach ICAO-Bestimmungen,
der von einem Nicht-JAA-Land
ausgestellt wurde, wird eine Flug-
erfahrung auf Flugzeugen von
mindestens 100 Stunden gefor-
dert, dazu das Bestehen einer
schriftlichen Prüfung in Luftrecht
und menschlichem Leistungs-
vermögen sowie eine praktische
Prüfung, wie sie für den Erwerb
eines JAR-PPL gefordert ist.  

MOTORSEGLER-
BERECHTIGUNG
� Ich habe den PPL-B mit
CVFR-Berechtigung. Was ge-
schieht mit meiner Lizenz nach
Einführung der JAR-FCL?

Sobald die JAR-FCL in
Deutschland gültig ist, kann bei
der ersten notwendigen Verlän-
gerung des PPL-B auf Antrag der
JAR-PPL(A) mit Klassenberech-
tigung Motorsegler ausgestellt
werden. Notwendig ist dazu eine
Erklärung, dass man sich mit den

Regeln der JAR-FCL vertraut ge-
macht hat. Die können von der
Website des Luftfahrt-Bundes-
amtes (www.lba. de) herunterge-
laden werden. Mit dem Antrag auf
Ausstellung des JAR-PPL müs-
sen zudem die neuen Verlänge-
rungsbedingungen erfüllt sein
und das Tauglichkeitszeugnis vor-
liegen. Für den Fall, dass keine
CVFR-Berechtigung vorhanden
ist, wird für den PPL-B die neue
Lizenz für Segelflugzeugführer mit
der Klassenberechtigung für Rei-
semotorsegler ausgestellt. Vor-
aussetzung ist, dass sich der
PPL-B auf Reisemotorsegler er-
streckt hat. Andererseits erschei-
nen auch die Fremdstartarten (z.
B. Windenstart, F-Schlepp) aus
dem PPL-B als Startarten in der
Segelfluglizenz.

� Was sind eigentlich Reise-
motorsegler?

Reisemotorsegler sind Motor-
segler, die über ein fest eingebau-
tes Triebwerk und einen nicht ein-
klappbaren Propeller verfügen. Sie
müssen gemäß den Bestimmun-
gen des Flughandbuchs eigen-
startfähig sein und mit eigener Lei-

23
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stung steigen können. Die nicht in
diese Definition passenden Mo-
torsegler gelten im Sinne der neu-
en Pilotenlizenzen als motorisierte
Segelflugzeuge und sind dort den
reinen Segelflugzeugen gleichge-
stellt. Für die eigenstartfähig mo-
torisierten Segelflugzeuge ist in
der neuen Lizenz für Segelflug-
zeugführer neben den Startarten
Windenstart, F-Schlepp und an-
deren der Eigenstart vorgesehen.

� Wie erreiche ich zu einem
auf die Klassenberechtigung
Reisemotorsegler beschränk-
ten JAR-PPL die Klassenbe-
rechtigung für einmotorige
Landflugzeuge bis 2000 kg?

Erforderlich sind eine theoreti-
sche und eine praktische Diffe-
renzschulung an einer Flugschule
(FTO) oder durch einen Flugleh-
rer (FI) und eine Prüfung. In der
Ausbildung müssen die erforder-
lichen Kenntnisse und Fertigkei-
ten vermittelt werden, um einmo-
torige Flugzeuge sicher führen zu
können. Das sind mindestens fünf
Flugstunden und zehn Starts mit
Lehrer sowie zehn allein. Den
theoretischen Teil der Prüfung

kann der Prüfer bei der prakti-
schen Prüfung mündlich abneh-
men.

� Wenn ich für meinen PPL-B ei-
ne Lizenz für Segelflugzeugfüh-
rer erhalten habe, kann ich dann
auch Segelflugzeuge fliegen?

Die Lizenz für Segelflugzeug-
führer berechtigt dazu grundsätz-
lich. Um dieses Recht wahrneh-
men zu können, müssen nur die
notwendigen Startarten (Winde,
F-Schlepp) erworben werden.
Motorisierte Segelflugzeuge kön-
nen ohne zusätzliche Berechti-
gung geflogen werden, da die
Startart E (für Eigenstart) mit der
Klassenberechtigung bereits er-
teilt ist.

� Kann der PPL-B ohne CVFR
bei der Verlängerung unter der
neuen LuftPersV in einen natio-
nalen PPL(A) nach ICAO umge-
schrieben werden?

Wahrscheinlich ja, die Frage ist
aber noch nicht abschließend dis-
kutiert. Inhaber des PPL-A und -B
erhalten dagegen bei der ersten
Verlängerung auf Antrag den na-
tionalen PPL(A) nach ICAO mit

Eintrag der Klassenberechtigun-
gen Flugzeuge und Reisemotor-
segler. Die Klassenberechtigung
Reisemotorsegler kann auch künf-
tig zu den nationalen PPL(A) er-
worben werden. Auf Basis der al-
ternativ für PPL-B-Inhaber erhält-
lichen Lizenz für Segelflugzeug-
führer mit Klassenberechtigung
Reisemotorsegler sind Erleichte-
rungen für die Ausbildung zum
nationalen PPL vorgesehen.

� Bis wann kann ich die CVFR-
Berechtigung zu meinem PPL-
B nachholen?

Das CVFR bleibt erhalten für
die Inhaber der bisherigen natio-
nalen Lizenzen für Privatflugzeug-
führer, Privathubschrauberführer
und Motorseglerführer. Dies gilt
auch, wenn der PPL-B zu einer
Segelfluglizenz mit Klassenbe-
rechtigung geführt hat.   

� Gibt es bei den Tauglichkeits-
untersuchungen Unterschiede
für Inhaber der nationalen Lizen-
zen und dem JAR-PPL?

Grundsätzlich nein. Nach einer
kurzen Übergangsfrist, die am
31.12.2004 endet, gelten die

JAR-Tauglichkeitsrichtlinien auch
für die nationalen Pilotenlizenzen
für Flugzeuge, Ballone, Segelflug-
zeuge und Ultraleichtflugzeuge.

� Der JAR-PPL und die natio-
nalen PPLs werden mit einer
Gültigkeit von 60 Monaten aus-
gestellt. Was passiert nach dem
Ablauf dieser Frist?

Vor Ablauf der Gültigkeit muss
ein Antrag auf Verlängerung an
die ausstellende Behörde gestellt
werden, die Lizenz wird dann mit
den gültigen Klassen-/Musterbe-
rechtigungen für weitere 60 Mo-
nate ausgestellt.

	 Kann ich meinen PPL-A/-B
nach Einführung von JAR-FCL
noch erneuern, ohne wieder ei-
ne vollständige Ausbildung ab-
solvieren zu müssen?

In der neuen LuftPersV sind Er-
neuerungsregeln für die bisheri-
gen nationalen PPLs nicht vor-
gesehen. Die Bedingungen von
JAR-FCL erfordern zur Erneue-
rung von Klassenberechtigungen
eine Befähigungsüberprüfung.
Dies sollte auch für alte PPL gel-
ten.
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 Kann ich mit der neuen
Klassenberechtigung Reise-
motorsegler auch ins Aus-
land fliegen?

Wenn die Klassenberechti-
gung in die neue Lizenz für Segel-
flugzeugführer eingetragen ist, ja.
Der Segelflugschein ist ICAO-
konform und wird damit weltweit
in allen ICAO-Ländern anerkannt,
was das Führen von D-zugelasse-
nen Segelflugzeugen und Motor-
seglern angeht. Für den neuen
nicht ICAO-konformen nationalen
PPL(A) gilt das nicht, denn der
berechtigt allein zu innerdeut-
schen Flügen.

Die weltweite Anerkennung gilt
aber für den nationalen PPL(A)
auf ICAO-Basis, der im Zuge der
neuen LuftPersV für den bisheri-
gen PPL-A (ohne CVFR) erteilt
wird.

Ob mit den nationalen ICAO-
konformen Lizenzen in anderen
Ländern dort zugelassene Flug-
geräte geflogen werden dürfen,
hängt von den speziellen nationa-
len Regelungen des jeweiligen
Landes ab.

� Wenn ich für meinen PPL-

B mit Flugzeugschlepp-Be-
rechtigung die Lizenz für Se-
gelflugzeugführer erhalte,
kann ich dann auch weiterhin
mit Motorseglern schleppen?

Zur Klassenberechtigung Rei-
semotorsegler in der Lizenz für
Segelflugzeugführer ist die Be-
rechtigung zum Schleppen von
Segelflugzeugen und Motorseg-
lern vorgesehen.

� Verändert sich mit der
JAR-FCL beziehungsweise
LuftPersV etwas an der bis-
lang unbegrenzten Gültigkeit
der Schleppberechtigung für
schleppenden Piloten?

Ja. Die Rechte der Schleppbe-
rechtigung dürfen künftig nur
dann wahrgenommen werden,
wenn innerhalb der letzten zwölf
Monate fünf Schlepps von Segel-
flugzeugen oder Motorseglern
vorgenommen wurden.


 Wie erhalte ich die Klas-
senberechtigung für Reise-
motorsegler gültig? Gibt es
da Unterschiede zwischen
JAR-PPL, den nationalen PPLs
und der Segelfluglizenz?

Ein ganz wesentlicher Unter-
schied bei der künftig nachzuwei-
senden Inübunghaltung für den
JAR-PPL (A) und den neuen na-
tionalen Lizenzen ist, dass beim
nationalen PPL(A) (nicht ICAO
konform) und Segelflug die erfor-
derlichen Flugstunden auf Flug-
zeugen und Reisemotorseglern
auch durch Flugstunden auf aero-
dynamisch gesteuerten Ultra-
leichtflugzeugen ersetzt werden
können.

Ansonsten gilt, dass für die
Klassenberechtigung in der Li-
zenz für Segelflugzeugführer oder
in den nationalen PPLs innerhalb
der letzten 24 Monate zwölf Flug-
stunden, sowie eine Übungsflug-
stunde mit Fluglehrer und minde-
stens zwölf Starts und Landungen
mit einem Reisemotorsegler ab-
solviert sein müssen, um die Be-
rechtigung gültig zu halten. Die
Nachweise dafür müssen im Flug-
buch geführt werden. 

Die Klassenberechtigung Rei-
semotorsegler im JAR-PPL (A) 
ist wie die Klassenberechtigung 
für einmotorige Landflugzeuge 
mit Kolbenmotor zwei Jahre ab
Ausstellungsdatum oder ab Ab-

lauf der Gültigkeitsdauer gültig,
sofern die Berechtigung innerhalb
der Gültigkeitsdauer verlängert
wird. Hier müssen für die Verlän-
gerung innerhalb der letzten zwölf
Monate vor Ablauf der Gültig-
keitsdauer zwölf Flugstunden in
der Klasse, dazu zwölf Starts und
Landungen und ein Übungsflug
von mindestens einer Stunde mit
Fluglehrer absolviert werden. Die
Bedingungen können innerhalb
der letzten drei Monate vor Ablauf
der Gültigkeit auch durch eine
Befähigungsüberprüfung ersetzt
werden.

� Um legal zu fliegen, muss
ich künftig vor jedem Flugtag
nachrechnen, dass ich in den
jeweils zurückliegenden 24
Monaten die neuen Verlän-
gerungsbedingungen erfüllt
habe?

Das ist für den neuen nationa-
len PPL(A) und für den Segelflug
richtig. Ein fixes Verlängerungs-
datum wie bisher gibt es dann,
abgesehen von dem 60-Monats-
Intervall beim PPL(A), nicht mehr.
Man muss sich vor jedem Flug
klar sein, dass die jeweiligen An-
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forderungen an die Inübunghal-
tung erfüllt sind und dass das
Tauglichkeitszeugnis, das mit der
Lizenz mitgeführt werden muss,
gültig ist. 

Beim JAR-PPL (A) sind im Ge-
gensatz dazu die Klassenberech-
tigungen für 24 Monate nach
Ausstellung gültig und können um
jeweils 24 Monate verlängert wer-
den. Nach 60 Monaten ist die
Neuausstellung der Lizenz zu be-
antragen.

� Was ist zu tun, wenn ich
eine der Verlängerungsbedin-
gungen nicht erfüllt  habe?

Dann sind bei den nationalen
PPL-A die fehlenden Starts, Flug-
stunden, Schlepps unter Aufsicht
beziehungsweise mit einem Flug-
lehrer nachzuholen. Für den JAR-
PPL (A) gilt, dass nach Ablauf der
Gültigkeitsdauer einer Klassen-
berechtigung für einmotorige
Flugzeuge mit einem Piloten wie-
der eine praktische Prüfung abzu-
legen ist.

� Ich bin PPL-C- und -B-
Lehrer ohne CVFR. Werde ich
künftig auch Segelflieger für

die Klassenberechtigung 
Reisemotorsegler ausbilden
können?

Die Rechte der Lehrberechti-
gung bleiben voll erhalten. Segel-
flieger mit Erlaubnis können zum
Erwerb der Klassenberechtigung
für Reisemotorsegler geschult
werden.

� Ich habe soeben meinen
PPL-A und -B erworben. Bis
zur ersten Verlängerung und
die dann voraussichtlich not-
wendige Umschreibung wer-
de ich noch kein CVFR er-
werben können, für das 60
Flugstunden erforderlich
sind. Wie komme ich zu ei-
nem JAR-PPL?

In diesem Fall wird bei der Ver-
längerung ein nationaler PPL-A auf
ICAO-Basis ausgestellt. Für den
Übergang zum JAR-PPL sind eine
weitere theoretische Ausbildung 
in Instrumentenkunde und Funk-
navigation sowie eine Flugausbil-
dung von mindestens zehn Stun-
den und eine theoretische und
praktische Prüfung vorgesehen.
Das heißt die CVFR-Berechtigung
nach der alten LuftPersV.

� Bisher habe ich mit mei-
nem PPL-B und -C im Urlaub
in Österreich und Frankreich
dort zugelassene Motorseg-
ler und Segelflugzeuge ge-
chartert. Kann ich das mit der
neuen Segelfluglizenz und
Klassenberechtigung Motor-
segler weiterhin?

Der PPL-C ist eine ICAO-Li-
zenz. Ferner gibt es mit Österreich
und Frankreich bilaterale Abkom-
men. Auf Basis dieser Überein-
kunft können mit den nationalen Li-
zenzen in anderen Staaten zuge-
lassene Flugzeuge geflogen wer-
den, das heißt in Österreich mit
dem PPL-B der Reisemotorsegler,
obwohl Österreicher selbst dazu
den PPL-A haben müssen. Wie
weit diese bilateralen Abkommen
Bestand behalten, ist offen.

KLASSEN- UND MUSTER-
BERECHTIGUNGEN
� Was unterscheidet eine
Klassenberechtigung (Class
Rating) von einer Musterbe-
rechtigung (Type Rating)?

Klassenberechtigungen (CR)
werden für Flugzeuge ausgestellt,

die von einem Piloten betrieben
werden. Nach JAR-FCL gibt es
folgende Klassenberechtigungen:
• einmotorige Landflugzeuge
(SEP) mit Kolbentriebwerk
• mehrmotorige Landflugzeuge
(MEP) mit Kolbentriebwerk
• einmotorige Wasserflugzeuge
mit Kolbentriebwerk
• mehrmotorige Wasserflugzeuge
mit Kolbentriebwerk
• Reisemotorsegler (TMG)
• einmotorige Landflugzeuge
(SET) mit Propellerturbinenan-
trieb eines Herstellers
• einmotorige Wasserflugzeuge
mit Propellerturbinenantrieb eines
Herstellers
Musterberechtigungen (TR) sind
für folgende Flugzeuge vorge-
schrieben: 
• die auf Grund der Musterzulas-
sung von zwei Piloten betrieben
werden müssen
• alle mehrmotorigen Flugzeug-
muster mit Propellerturbinen-oder
Strahlturbinenantrieb für einen Pi-
loten
• alle Flugzeugmuster mit Strahl-
turbinenantrieb für einen Piloten 
• alle sonstigen Flugzeugtypen, falls
dies für notwendig erachtet wird.
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� Wird es nach JAR-FCL bei
den Klassenberechtigungen
auch Sammeleintragungen ge-
ben? Kann ich dann nach der
Ausbildung auf der zweimoto-
rigen Piper Seminole problem-
los auch eine Beechcraft Du-
chess fliegen?

Bei Class Ratings (CRs) wird
es auch weiterhin Sammeleintra-
gungen geben (Aufstellung der
Flugzeugklassen im Anhang 1M
zur 1. DV LuftPersV). Für den
Wechsel auf ein Flugzeug eines
anderen Musters oder einer an-
deren Baureihe innerhalb dersel-
ben Klassenberechtigung wird 
eine Unterschiedsschulung (D)
oder ein Vertrautmachen (F) ver-
langt. Um das auf der Piper Se-
minole erworbene Class Rating
für MEP auf eine Beechcraft Du-
chess auszuweiten, ist eine Un-
terschiedsschulung erforderlich.
Dabei werden zusätzliche muster-
bezogene Kenntnisse und Flug-
training vermittelt.

� Ich habe kürzlich im Zusam-
menhang mit JAR-FCL von ei-
nem „Frozen ATPL“ gelesen.
Was versteht man darunter?

Ein Bewerber für einen AT-
PL(A) muss mindestens 1500
Stunden als Pilot nachweisen.
Darin müssen, neben einer Reihe
weiterer fliegerischer Vorausset-
zungen, mindestens 500 Stunden
Flugbetrieb auf Verkehrsflugzeu-
gen oder Zubringerflugzeugen
enthalten sein. Als Absolvent mit
CPL/IR, theoretischer ATPL-Prü-
fung, MCC-Training und entspre-
chendem Type Rating darf man in
einem „Multi- Crew Cockpit“ die
Tätigkeit als Copilot ausüben. Für
den Lizenzstatus bis zum Nach-
weis aller fliegerischen Voraus-
setzungen für den ATPL ist die sa-
loppe Redewendung „Frozen AT-
PL“ üblich.  

� Ich habe einen PPL-A mit 
Instrumentenflugberechtigung.
Was ist nötig, damit auch mei-
ne IFR-Berechtigung in ein In-
strument Rating (IR) gemäß
JAR-FCL umgeschrieben wer-
den kann?

75 Stunden Flugerfahrung
nach Instrumentenflugregeln.

� Welche praktische Erfahrung
muss vorhanden sein, damit

man die Ausbildung zum Flug-
lehrer für Einzelberechtigungen
auf Flugzeugen, für die zwei 
Piloten (MPA) vorgeschrieben
sind, beginnen kann? 

Es gilt ein Nachweis von min-
destens 1500 Stunden als Pilot
auf Flugzeugen mit zwei Piloten.
Dazu mindestens 15 Streckenab-
schnitte einschließlich Starts und
Landungen als verantwortlicher
Pilot oder Copilot auf dem ent-
sprechenden Flugzeugmuster.
Davon können höchstens sie-
ben Streckenabschnitte in einem
Flugsimulator durchgeführt wer-
den. Für die Erweiterung der Lehr-
berechtigung auf andere MPA
gelten die gleichen Bedingungen
bezüglich der Streckenabschnitte
wie für den Ersterwerb.

� Macht es noch Sinn, eine Be-
rufspilotenlizenz (CPL) zu er-
werben, oder ist es nicht viel
ratsamer, gleich den „Frozen
ATPL“ anzusteuern? 

Wie bei jeder schulischen oder
beruflichen Ausbildung ist es rat-
sam, den nach persönlichen Nei-
gungen, eigenen geistigen Fähig-
keiten und finanziellen Möglichkei-

ten höchsten Abschluss anzustre-
ben. Damit erhöhen sich die Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt. Dies gilt
selbstverständlich auch für alle flie-
gerischen beruflichen Tätigkeiten.
Leider sieht es dort im Moment für
viele Stellenbewerber nicht beson-
ders rosig aus. Ein CPL mit Instru-
mentenflugberechtigung grenzt
die Möglichkeiten erheblich ein.
Wegen des großen Überangebo-
tes am Arbeitsmarkt bewerben
sich etliche Stellung-suchende mit
ATPL-Qualifikation auch auf die
wenigen CPL/IR-Arbeitsplatzan-
gebote. Wer sich auf dem derzeit
problematischen Arbeitsmarkt für
Piloten überhaupt eine Chance
ausrechnet, sollte deshalb direkt
den „Frozen ATPL“ ansteuern.

� Wie sieht ab 2003 die prak-
tische Ausbildung für die In-
strumentenflugberechtigung
(IR) aus?

Die praktische Instrumenten-
flugausbildung für einmotorige
Flugzeuge muss mindestens 50
Stunden Ausbildung im Instru-
mentenflug umfassen. Bis zu 
20 Stunden können aus Instru-
mentenbodenzeit in einem Flug-
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navigations-Verfahrenstrainer der
Kategorie 1 (FNPT I) bestehen.
Soll die IR-Ausbildung auf einer
Zweimot stattfinden, müssen min-
destens 55 Stunden Ausbildung 
im Instrumentenflug absolviert 
werden. Davon können bis zu 
25 Stunden Instrumentenboden-
zeit auf einem FNPT I erfolgen. 

� Welche Berechtigungen sol-
len nach Einführung von JAR-
FCL weiterhin als nationale Be-
rechtigungen verwaltet wer-
den?

Nach Inkrafttreten der Euroli-
zenz für Flugzeuge (JAR-FCL (A))
werden folgende Berechtigungen
weiterhin national geregelt: Kunst-
flugberechtigung, Schleppflugbe-
rechtigung, Streu- und Sprühbe-
rechtigung, Klassenberechtigung
für Wasserflugzeuge.

	 Was versteht man gemäß
JAR-FCL unter einer Unter-
schiedsschulung (D) und ei-
nem Vertrautmachen (F) mit ei-
nem Flugzeugmuster?

Eine Unterschiedsschulung (D)
erfordert zusätzliche Kenntnisse
und Flugtraining auf dem entspre-

chenden Luftfahrzeugmuster. Un-
terschiedsschulung ist durchzu-
führen für unterschiedliche Bau-
reihen, bei unterschiedlicher Aus-
rüstung sowie veränderten Flug-
eigenschaften innerhalb einer
Baureihe. Vertrautmachen (F) er-
fordert den Erwerb zusätzlicher
Kenntnisse bei unterschiedlichen
Systemen eines Flugzeuges in-
nerhalb einer Baureihe. Flugtrai-
ning ist hierbei nicht zwingend
vorgeschrieben.


 Werden Unterschiedsschu-
lung und Vertrautmachen im
Flugbuch eingetragen? Wenn
ja, von wem? 

Die Unterschiedsschulung (D)
wird vom Ausbildungsberech-
tigten im Flugbuch des Trainees
bestätigt. Vertrautmachen muss
nicht unbedingt im Flugbuch be-
stätigt werden.

� Sind Klassen- und Muster-
berechtigungen gleich lange
gültig? 

Die Gültigkeitsdauer von Klas-
senberechtigungen für einmotori-
ge Flugzeuge (CR SEP (A)), (CR
SET (A)) und Reisemotorsegler

(CR TMG) beträgt zwei Jahre.
Klassenberechtigungen und Mu-
sterberechtigungen für mehrmo-
torige Flugzeuge gelten ein Jahr.

� Wie werden Klassen- und
Musterberechtigungen ver-
längert?

Für die Verlängerung eines CR
SEP (A) oder CR TMG gelten fol-
gende Voraussetzungen: Befä-
higungsüberprüfung mit einem
Flugprüfer innerhalb der letzten
drei Monate vor Ablauf der Gültig-
keitsdauer oder Nachweis von
mindestens zwölf Flugstunden in-
nerhalb der letzten zwölf Monate in
der jeweiligen Klasse. Darin müs-
sen zwölf Starts und Landungen
enthalten sein. Hinzu kommt ein
Übungsflug von mindestens einer
Stunde Dauer mit einem Flugleh-
rer (FI) oder einem Klassenlehrbe-
rechtigten (CRI). Für die Verlänge-
rung einmotoriger Turboprops ist
ein Checkflug obligatorisch. Nach
Ablauf der Gültigkeitsdauer muss
eine erneute praktische Prüfung
abgelegt werden. 

Für die Verlängerung einer
Klassen- bzw. Musterberechti-
gung von mehrmotorigen Flug-

zeugen sind folgende Vorausset-
zungen nachzuweisen:

Checkflug (Anhang 1 zu JAR-
FCL 1.240) auf einem Flugzeug
der entsprechenden Klasse oder
des entsprechenden Musters in-
nerhalb der letzten drei Monate
vor Ablauf der Gültigkeitsdauer
der Berechtigung. 

(2) Mindestens zehn Strecken-
abschnitte als Pilot der entspre-
chenden Klasse oder des ent-
sprechenden Musters. Nach Ab-
lauf der Gültigkeitsdauer einer
Klassen-/Musterberechtigung hat
der Bewerber alle von der zustän-
digen Luftfahrtadministration fest-
gelegten Anforderungen bezüg-
lich Auffrischungsschulungen zu
erfüllen. Ein Checkflug gemäß
JAR-FCL-Anforderungen ist obli-
gatorisch.


 Wie viele Theorie- und Flug-
stunden umfasst der Erwerb
einer Klassenberechtigung für
mehrmotorige Kolbenmotor-
flugzeuge (CR MEP (A)) min-
destens?

Der theoretische Ausbildungs-
teil umfasst mindestens sieben
Unterrichtsstunden zu je 60 Mi-
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nuten. Die praktische Ausbildung
beinhaltet mindestens zwei Stun-
den und 30 Minuten mit einem
Lehrberechtigten unter normalen
Betriebsbedingungen. Hinzu
kommen drei Stunden und 30 Mi-
nuten Ausbildung am Doppel-
steuer für das Training bei Trieb-
werksausfall und asymmetrischen
Flugzuständen.

FLUGLEHRER-/FLUGPRÜFER-
BERECHTIGUNGEN
� Was muss ich nachweisen, 
damit meine jetzige Lehrbe-
rechtigung für einmotorige
Flugzeuge nach der Einführung
von JAR-FCL umgeschrieben
werden kann?

Nachzuweisen sind Kenntnis-
se über die relevanten Bereiche 
aus JAR-FCL und JAR-OPS. Die
Kenntnisvermittlung erfolgt in ei-
nem Qualifizierungsseminar von
mindestens vier Zeitstunden. Zum
Abschluss gehört eine schriftliche
Kenntnisüberprüfung. Entspre-
chende Seminare werden von
Flugschulen und Verbänden be-
reits angeboten. Die Testunter-
lagen der Teilnehmer verbleiben

beim Lehrgangsveranstalter.

� Wie lange bleibt meine jet-
zige PPL(A)-Lehrberechtigung
nach Einführung von JAR-FCL
gültig? 

Die Lehrberechtigung bleibt bis
zu dem Datum, das im Beiblatt
des Luftfahrerscheins eingetra-
gen ist, gültig. (Gültigkeitszeit-
raum: vier Jahre). Danach erfolgt
die Verlängerung im Turnus von
drei Jahren.

� Ich trage mich mit dem Ge-
danken, Fluglehrer für den ge-
planten nationalen PPL zu wer-
den. Welche Voraussetzungen
müssen von mir erfüllt werden?
Ich habe bisher noch keine
Lehrberechtigung. 

Die gültige Änderungsverord-
nung zur LuftPersV sieht hierzu
Folgendes vor: Privatpilotenlizenz
(Flugzeuge) mit der Klassenbe-
rechtigung (Kolbeneinmots bis
2000 kg MTOW). Mindestens
200 Flugstunden als verantwort-
licher Pilot auf Flugzeugen. Davon
können 50 Stunden durch Flug-
zeit als verantwortlicher Luftfahr-
zeugführer auf Hubschraubern,

Reisemotorseglern oder Segel-
flugzeugen ersetzt werden. Aus-
wahlprüfung vor einem von der
zuständigen Luftfahrtbehörde be-
auftragten Prüfer. Teilnahme an
einem Ausbildungslehrgang. An-
schließende erfolgreiche Ausbil-
dungstätigkeit unter Aufsicht ei-
nes Fluglehrers.

� Wie werden eigentlich PPL-
Flugschulen nach JAR-FCL an-
erkannt?

Die PPL-Ausbildung kann an ei-
ner registrierten Einrichtung (RF,
Registered Facility) erfolgen. Die
Registrierung und fachliche Zu-
ständigkeit obliegt den Luftfahrt-
behörden der Bundesländer. Der
Antrag auf Registrierung ist vom
Eigentümer der RF oder dem ver-
tretungsbefugten Verantwortli-
chen auf einem Formblatt bei der
zuständigen Behörde zu stellen.
Nach Eingang der Antragsunter-
lagen erfolgt, ohne formelles Ge-
nehmigungsverfahren, die Regi-
strierung. Die Ausbildung, die an
einer RF durchgeführt werden
darf, beschränkt sich auf: theore-
tische und praktische PPL(A)-
Ausbildung, Nachtflugqualifikati-

on, Klassenberechtigungen für
einmotorige Flugzeuge mit einem
Piloten, Schleppflüge und Kunst-
flug.

� Im Zusammenhang mit JAR-
FCL wird von so genannten
Flight Training Organizations
(FTOs) gesprochen. Was ist da-
mit gemeint?

Eine FTO muss eine umfangrei-
che Infrastruktur mit entsprechen-
dem Personal, Ausrüstung und
Ausbildungsprogrammen vorhal-
ten. Betriebshandbuch, Ausbil-
dungshandbuch sowie ein Qua-
litätssicherungssystem sind Be-
standteil der Genehmigung. Aus-
bildungsleiter, Cheffluglehrer und
Chef-Theorielehrer müssen in 
Vollzeit beschäftigt sein. Es gibt
zwei Ausbildungsformen: Inte-
grierte Ausbildung (vom PPL zum
ATPL) und modulare Ausbildun-
gen (PPL, IR, CPL, ATPL). Zu-
ständige Stelle ist das Luftfahrt-
Bundesamt. 

� Welches Mindestalter gilt,
um nach JAR-FCL PPL(A)-Flug-
lehrer werden zu können?

Der Bewerber für eine Lehrbe-
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rechtigung muss mindestens 18
Jahre alt sein. 

� Welche Kategorien von Lehr-
berechtigungen wird es künftig
geben?

Es werden fünf Kategorien un-
terschieden: Lehrberechtigung
für Flugausbildung (FI, Flight In-
structor), Lehrberechtigung für
Musterberechtigungen (TRI, Type
Rating Instructor), Lehrberechti-
gung für Kassenberechtigungen
(CRI, Class Rating Instructor),
Lehrberechtigung für Instrumen-
tenflug (IRI, Instrument Rating 
Instructor), Ermächtigung für die
Ausbildung an synthetischen
Flugübungsgeräten (SFI, Synthe-
tic Flight Instructor).

� Als PPL-Fluglehrer möchte
ich die CPL-Lehrberechtigung
erwerben. Soll ich dieses Vor-
haben noch vor Inkrafttreten
von JAR-FCL angehen? 

Davon ist abzuraten. Als Inha-
ber einer JAR-FCL-PPL-Lehrbe-
rechtigung sowie eines Luftfah-
rerscheines für Berufsflugzeug-
führer darf man künftig praktische
CPL-Ausbildung betreiben. Vor-

aussetzung hierfür ist, dass min-
destens 500 Stunden als Pilot 
auf Flugzeugen und hiervon min-
destens 200 Stunden Flugaus-
bildung nachgewiesen werden 
können. Ein zusätzlicher Ausbil-
dungslehrgang mit Prüfung nach
JAR-FCL-Kriterien wird nicht ver-
langt. 

	 Wie lange bleibt eine JAR-
FCL-Fluglehrerberechtigung
gültig und wie verlängert man
sie?

Die Lehrberechtigung gilt drei
Jahre. Für die Verlängerung müs-
sen zwei von drei Voraussetzun-
gen erfüllt sein: 

a. Im Verlauf der Gültigkeits-
dauer der Lehrberechtigung sind
mindestens 100 Flugstunden als
FI, CRI, IRI oder als Prüfer auf
Flugzeugen (FE, Flight Examiner)
durchgeführt worden. Mindestens
30 Ausbildungsstunden sind in
den letzten 12 Monaten vor Ab-
lauf der Lehrberechtigung absol-
viert worden. Soll auch eine In-
strumentenflug-Lehrberechtigung
(IRI) verlängert werden, müssen in
diesen 30 Flugstunden als Lehrer
mindestens zehn Stunden Ausbil-

dungstätigkeit im Instrumenten-
flug enthalten sein.

b. Innerhalb der letzten zwölf
Monate vor Gültigkeitsablauf Teil-
nahme an einem Fortbildungs-
lehrgang. 

c. Erfolgreiches Ablegen einer
Befähigungsüberprüfung unter
Verwendung des entsprechenden
JAR-FCL-Prüfungsnachweises
während der letzten zwölf Monate
vor Gültigkeitsablauf. Ist die Gül-
tigkeit abgelaufen, sind die Vor-
aussetzungen b und c zu erfüllen.


 Ich habe gehört, ein ge-
rade ausgebildeter JAR-FCL-
Fluglehrer darf anfangs nur
unter Aufsicht ausbilden.
Stimmt das?

Ausbildung unter Aufsicht als
Fluglehreranwärter war bisher
auch erforderlich, der Umfang der
Anwärterzeit ist nach JAR-FCL 
allerdings größer geworden.
Während der ersten 100 Stun-
den Flugausbildung darf nur unter
Aufsicht eines für diesen Zweck
anerkannten Fluglehrers (FI, Flight
Instructor) ausgebildet werden.
Zusätzlich muss ein frisch ge-
backener Fluglehrer bei minde-

stens 25 Alleinflügen von Flug-
schülern durch einen erfahrenen
Kollegen überwacht werden.

� Was sind die Grundvoraus-
setzungen, um Instrumenten-
fluglehrer zu werden? 

Um eine Lehrberechtigung für
Instrumentenflug zu erwerben,
gibt es folgende Wege: 

a. Die bereits vorhandene FI-
Lehrberechtigung wird um die
Berechtigung zur Instrumenten-
flugausbildung erweitert. Voraus-
setzungen hierfür sind: 200 IFR-
Flugstunden, mindestens fünf
Stunden IR-Fluglehrertraining im
Rahmen eines Lehrgangs und
theoretische und praktische Prü-
fung gemäß JAR-FCL. 

b. Ausschließlicher Erwerb ei-
ner Lehrberechtigung für Instru-
mentenflug (IRI). Wer Instrumen-
tenfluglehrer werden möchte und
keine sonstige Lehrberechtigung
besitzt, muss folgende Vorausset-
zungen erfüllen: 800 IFR-Flug-
stunden, davon mindestens 400
Stunden auf Flugzeugen, Teilnah-
me an einem Lehrgang, beste-
hend aus einer theoretischen
Ausbildung und mindestens zehn
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Stunden praktischer Ausbildung.
Den Abschluss bildet eine prakti-
sche und theoretische Prüfung
nach JAR-FCL-Kriterien.

� Welche Voraussetzungen
gelten, um Lehrer für be-
stimmte Musterberechtigun-
gen zu werden?

Nachweis von mindestens
1500 Stunden als Pilot auf Flug-
zeugen mit zwei Piloten. Innerhalb
der letzten zwölf Monate vor An-
tragstellung müssen mindestens
15 Streckenabschnitte (einsch-
ließlich Starts und Landungen als
Pilot oder Copilot) auf dem betref-
fenden Muster geflogen worden
sein. Maximal sieben Streckenab-
schnitte dürfen im Simulator erfol-
gen. Erfolgreich abgeschlossener
Lehrgang an einer FTO (Flight
Training Organization) oder einer
TRTO (Type Rating Training Or-
ganisation). Mindestens drei Stun-
den Ausbildung als TRI (Type Ra-
ting Instructor) auf einem Flugzeug
oder im Simulator des entspre-
chenden Musters.


 Zu welchen Konditionen
kann ich eine Einweisungs-

berechtigung für einmotorige
Flugzeuge erwerben? 

300 Stunden als Pilot auf Flug-
zeugen, davon mindestens 30
Stunden als PIC auf einem Flug-
zeug des betreffenden Musters
oder der entsprechenden Klasse.
Von diesen 30 Stunden müssen
mindestens zehn Stunden in den
letzten zwölf Monaten geflogen
worden sein. Lehrgang an einer
FTO oder TRTO und mindestens
drei Stunden praktische Flugaus-
bildung. Den Abschluss bildet ei-
ne praktische Prüfung gemäß
JAR-FCL.

� Ich habe aus gesundheit-
lichen Gründen meinen öster-
reichischen ATPL verloren.
Gibt es für mich die Mög-
lichkeit, künftig als Simulator-
lehrer zu arbeiten? 

Die JAR-FCL-Voraussetzungen
für die Tätigkeit als „Synthetic
Flight Instructor“ sind: Inhaber ei-
nes gültigen oder abgelaufenen
JAA-CPL oder -ATPL. Bei Lizen-
zen, die nicht aus einem JAR-
FCL-Land stammen, entscheidet
die zuständige Behörde. Verlangt
werden mindestens 1500 Stun-

den als Pilot auf Flugzeugen mit
„Multi Cockpit Crew“ (MCC). Der
auf den Flugsimulator bezogene
Teil einer entsprechenden Mu-
sterberechtigung muss abge-
schlossen sein. Teilnahme an ei-
nem TRI-Ausbildungslehrgang mit
abschließender Befähigungs-
überprüfung. 

� Ist es nach JAR-FCL
schwieriger, Fluglehrer zu
werden? 

Der Erwerb einer JAR-FCL-
Lehrberechtigung wird sehr auf-
wändig. Als Eingangsvorausset-
zung sind unter anderem CPL-
Theoriekenntnisse nachzuweisen.
Die JAR-FCL schreibt 30 Stun-
den Flugtraining vor. Hinzu kommt
noch der Prüfungsflug. Dies be-
deutet allein bei den Flugkosten
eine Verdreifachung. Die Ausbil-
dung selbst darf nur an einer FTO
erfolgen. Auch dies dürfte die Ko-
sten zusätzlich in die Höhe trei-
ben. An die Stelle der bisherigen
schriftlichen Theorieprüfung tritt
eine mündliche. Ob dies für die
Kandidaten eine Erleichterung
darstellen wird, bleibt abzuwarten.
Nur bei der obligatorischen Un-

terrichtsprobe ändert sich nichts. 

� Kann ich mit meiner JAR-
Lehrberechtigung problemlos
Flugschüler ausbilden, die
den neuen nationalen PPL-A
erwerben wollen? 

Als Fluglehrer mit Euro-Quali-
fizierung darf man auch Flug-
schüler für den nationalen PPL-A
ausbilden. 

� Kann ich künftig als JAR-
FCL-Fluglehrer auch auf
Freelance-Basis an einer
oder mehreren Flugschulen
arbeiten?

Nach JAR-FCL gibt es keine
Einschränkungen bezüglich der
freiberuflichen Tätigkeit als Flug-
lehrer.

� Was muss ich als Inhaber 
einer Lehrberechtigung für
den PPL-B unternehmen, um
auch weiterhin Motorseg-
lerpiloten ausbilden zu dür-
fen? 

Die Lehrberechtigung PPL-B
wird es in der jetzigen Form nicht
mehr geben. Es gibt aber auch
weiterhin die Möglichkeit, Reise-
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motorseglerpiloten auszubilden.
Erwerb der JAR-FCL-Lehrberech-
tigung PPL (A) mit Klassenein-
trag Reisemotorsegler. Vorausset-
zungen zur Umschreibung sind:
CVFR-Berechtigung, 500 Flug-
stunden, 200 Stunden Ausbil-
dung, davon mindestens 20 Stun-
den Überlandflug als verantwort-
licher Pilot. Darin enthalten: ein
Flug über über eine Strecke von
540 km mit Landungen auf zwei
verschiedenen Flugplätzen. JAR-
FCL-Qualifizierung mit Kenntnis-
überprüfung. Werden diese Be-
dingungen nicht erfüllt, dann erhält
man eine Segelfluglizenz mit Klas-
seneintrag Reisemotorsegler und
TMG-Klassenlehrberechtigung.
Die Ausbildungstätigkeit be-
schränkt sich dann allerdings nur
auf die Umschulung von lizenzier-
ten Piloten anderer Luftfahrzeug-
arten auf Reisemotorseglerführer.
� Bin ich als Segelfluglehrer
auch von den Neuerungen
der Eurolizenzen betroffen? 

Fürs Segelfliegen gelten wei-
terhin nationale Regelungen. Die
Anpassungen im Rahmen der
Überarbeitung der LuftPersV und
LuftVZO erfolgen in enger Ab-

stimmung mit dem Referat Segel-
flug des DAeC. 

Künftig soll ein Segelfluglehrer,
der Inhaber einer TMG-Berech-
tigung ist, ohne zusätzliche Prü-
fung lizenzierte Segelflugzeugfüh-
rer zu Reisemotorseglerpiloten
ausbilden können. 

� Für die Verlängerung des
europäischen PPL(A) muss
alle zwei Jahre eine Trainings-
stunde unter Aufsicht ge-
flogen werden. Genügt dazu
ein Fluglehrer oder muss es
ein Prüfer sein?

Die Trainingsstunde kann so-
wohl mit einem Fluglehrer mit der
Lehrberechtigung für Flugzeuge
(FI), einem Inhaber der Klassen-
lehrberechtigung (CRI) oder ei-
nem Flugprüfer (FE) absolviert
werden.

Welche Trainingsinhalte
sind für die obligatorische Trai-
ningsstunde mit Lehrer gefor-
dert?

Ein verbindlicher Trainingssylla-
bus für den Übungsflug mit Leh-
rer existiert nicht. Als Fluglehrer
kann man das Trainingsprogramm

nach eigenem Ermessen zusam-
menstellen und auf individuelle
Wünsche seines Trainees einge-
hen. 

Ein „langes Loch in die Luft zu
bohren“ oder lediglich ein „Kaf-
feeausflug“ zum Nachbarflugplatz
sollte jedoch keinesfalls das Trai-
ningsziel sein. Als Leitlinie für ein
Trainingsszenario eignet sich der
Anhang 2 zu JAR-FCL 1.135.
Darin sind die Prüfungsanforde-
rungen der praktischen PPL(A)-
Prüfung beschrieben. Um dieses
umfangreiche Programm mit allen
Inhalten konsequent abzuarbei-
ten, bedarf es allerdings minde-
stens zwei Flugstunden.

Kann ich als Fluglehrer ei-
nen Privatpiloten, dessen flie-
gerischen Fertigkeiten große
Mängel aufweisen, beim Trai-
ningsflug zur Lizenzverlänge-
rung auch durchfallen lassen?

Nach den JAR-FCL-Kriterien
handelt es sich hierbei um einen
Übungsflug, nicht jedoch um 
eine Befähigungs-Überprüfung
(Checkflug). Werden signifikante
fliegerische Defizite erkannt, müs-
sen diese zunächst bei weiteren

Trainingsflügen mit Instructor be-
seitigt werden. Ist der PPL-Pilot
dazu nicht bereit, gibt es aber
dennoch weitere Optionen für
den Trainer. Als Lehrer hat man es
in der Hand, den zur Verlänge-
rung der Lizenz-Gültigkeit gefor-
derten Übungsflug nicht zu be-
stätigen. Das nützt jedoch herz-
lich wenig, wenn sich der Lizenz-
inhaber dann in die Obhut eines
anderen Fluglehrers mit Minimal-
anforderungen begibt. Als letzter
Schritt bleibt wie bisher noch 
die Möglichkeit, schwerwiegende
Zweifel an der fliegerischen Eig-
nung des Piloten der zuständigen
Luftfahrtbehörde schriftlich anzu-
zeigen.

Kann der jährlich zu absol-
vierende Prüfungsflug für die
Verlängerung des Zweimot-
Ratings mit einem Fluglehrer
durchgeführt werden oder
muss es auch hier auf jeden
Fall ein Flugprüfer sein? 

Für die Verlängerung von Klas-
senberechtigungen und Muster-
berechtigungen für mehrmotorige
Flugzeuge ist eine Befähigungs-
überprüfung gemäß Anhang 1 zu
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Wie wird man künftig Flug-
prüfer? 

Um als FE praktische Prüfun-
gen zum Erwerb der PPL(A)
durchführen zu dürfen, sind vorher
eine Reihe von Voraussetzungen
zu erfüllen: 1000 Stunden als Pi-
lot auf Flugzeugen, davon minde-
stens 250 Flugstunden Ausbil-
dungstätigkeit. Als Voraussetzung
für die Abnahme von praktischen
CPL-Prüfungen wird eine Fluger-
fahrung als Pilot von 2000 Stun-
den sowie 250 Stunden Flugleh-
rertätigkeit gefordert. Damit ist es
aber noch nicht getan, um in den
Kreis der Prüfer aufgenommen zu
werden. 

Um auch zukünftig nicht geeig-
neten Personen den Zugang zur
Prüfertätigkeit zu verwehren, blei-
ben zusätzliche Anforderungen
weiterhin national geregelt. Prüfer
werden nach fachlicher Quali-
fikation, Persönlichkeitsstruktur,
Zuverlässigkeit und Bedarf auch
weiterhin von der zuständigen
Luftfahrtadministration ernannt
und eingesetzt (siehe auch Neu-
fassung LuftPersV, §128 Ab-
satz 3). 

Welche fliegerische Erfah-
rung muss jemand vorweisen,
damit er nach JAR-FCL Prüfer
für Instrumentenflug werden
kann?

Prüfer für Instrumentenflug
(IRE) müssen 2000 Stunden als
Pilot auf Flugzeugen, davon min-
destens 450 Stunden nach In-
strumentenflugregeln, von denen
250 Stunden als Fluglehrer
durchgeführt sein müssen.

Die neuen europäischen
Vorschriften sehen vor, dass es
auch Prüfer für synthetische
Flugübungsgeräte gibt. Welche
fachlichen Voraussetzungen
sind nachzuweisen?

Ein Synthetic Flight Examiner
muss im Besitz einer ATPL (A)
sein, eine Flugerfahrung von min-
destens 1500 Stunden als Pilot in
einem Multi Pilot Cockpit nach-
weisen und die Berechtigung ha-
ben, als Synthetic Flight Instructor
tätig zu sein. 

Werden die Absolventen der
nationalen PPL-A-Ausbildung
künftig auch von JAR-FCL-Flug-
prüfern gecheckt? 

30 aerokurier compact

F L U G L E H R E R / F L U G P R Ü F E R

JAR-FCL 1.240 abzulegen. Die-
ser Checkflug muss auf einem
Flugzeug der/des entsprechen-
den Klasse/Musters innerhalb der
letzten 3 Monate vor Ablauf der
Gültigkeitsdauer mit einem Flug-
prüfer (FE) erfolgen.

Welche Arten von Flugprü-
fern wird es nach JAR-FCL ge-
ben? 

1. Prüfer (FE(A)/Flight Exami-
ner) Praktische Prüfungen für den
Erwerb der PPL(A) ggf. auch
CPL(A) sowie Befähigungsüber-
prüfungen für die zugehörige
Klassen-/Musterberechtigung für
Flugzeuge mit einem Piloten.

2. Prüfer für Musterberechti-
gungen (TRE (A)/Type  Rating Ex-
aminer) Praktische Prüfungen für
den Erwerb der Musterberechti-
gung von Flugzeugen mit zwei Pi-
loten, Checks für die Verlänge-
rung oder Erneuerung von Type
Ratings für Flugzeuge mit Multi Pi-
lot Cockpit, praktische Prüfungen
zum Erwerb der ATPL sowie In-
strumentenflugberechtigungen. 

3. Prüfer für Klassenberechti-
gungen (CRE (A)/Class Rating
Examiner) Praktische Prüfungen

für den Erwerb der Muster- und
Klassenberechtigung von Flug-
zeugen mit einem Piloten, Checks
für die Verlängerung oder Erneue-
rung von Type Ratings bezie-
hungsweise Class Ratings für
Flugzeuge mit einem Piloten so-
wie Instrumentenflugberechtigun-
gen. 

4. Prüfer für Instrumentenflug
(IRE (A)/Instrument Rating Exami-
ner) Praktische Prüfungen zum
Ersterwerb von Instrument Ra-
tings und Checks zur Verlänge-
rung oder Erneuerung dieser Be-
rechtigungen.

5. Prüfer an synthetischen Flug-
übungsgeräten (SFE (A)/Synthe-
tic Flight Examiner) Simulator-
Checks für Flugzeuge mit Multi Pi-
lot Cockpit.

6. Prüfer für Lehrberechtigte
(FIE (A)/Flight Instructor Exami-
ner) Praktische Prüfungen und
Befähigungsüberprüfungen für
den Erwerb, Verlängerung und Er-
neuerung von Lehrberechtigun-
gen. 

Prüfer, welche die entspre-
chenden Anforderungen erfüllen,
können für mehrere Kategorien
ermächtigt werden. 
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Es kann sein, dass der Flugprü-
fer für die nationale Lizenz, weni-
ger Flugstunden geloggt hat, als
sein Kollege, der praktische JAR-
FCL PPL(A)-Checkflüge durch-
führen darf. Zur Abnahme natio-
naler Prüfungen auf Kolbenein-
mots sowie Klassenberechtigun-
gen für Reisemotorsegler ist eine
Flugerfahrung von mindestens
500 Stunden auf Flugzeugen, als
einer der notwendigen Voraus-
setzungen, beabsichtigt. Nachzu-
lesen ist dies im Entwurf der er-
sten Durchführungsverordnung
zur Verordnung über Luftfahrtper-
sonal § 12. 

Wie lässt sich die jetzige 
PPL-B-Lehrberechtigung in ei-
ne PPL(A)-Lehrberechtigung
nach JAR-FCL umschreiben?

Die Voraussetzungen zum Er-
werb der PPL(A)-Lehrberechti-
gung sind: eine gültige Lehrbe-
rechtigung für Motorseglerführer,
die CVFR-Berechtigung und ein
JAR OPS/JAR FCL Qualifizie-
rungsseminar für Fluglehrer mit
Kenntnisüberprüfung

Ich beabsichtige, eine Lehr-

berechtigung für Freiballonfüh-
rer zu erlangen. Welche Ände-
rungen gelten nach Einführung
der europäischen Ausbildungs-
richtlinien? 

Lizenzen für Freiballone blei-
ben, wie auch bei Segelflugzeug-
und Luftsportgeräteführern natio-
nal geregelt. Die Änderung der
Verordnung über Luftfahrtperso-
nal (LuftPersV) sieht folgende Ein-
gangsvoraussetzungen vor: Gülti-
ge Lizenz als Freiballonführer,
mindestens100 Fahrstunden als
verantwortlicher Freiballonführer,
Auswahlprüfung, erfolgreiche
Teilnahme an einem Ausbildungs-
lehrgang, und eine anschließende
Ausbildungstätigkeit unter Auf-
sicht eines Freiballon-Lehrers.

Welche Änderungen warten
auf Fluglehrer für Hubschrau-
ber im nächsten Jahr?

Die PPL(H)-Lehrberechtigung
hat eine Gültigkeitsdauer von drei
Jahren. Für die Verlängerung gel-
ten die gleichen Kriterien wie für
die Lehrberechtigung PPL(A).
Zwei der folgenden drei Voraus-
setzungen sind zu erfüllen: (1)
Mindestens 100 Flugstunden (an

Bord) Flugausbildungstätigkeit
als FI, IRI oder FE, die auch die
Durchführung von praktischen
Prüfungen/ Befähigungsüberprü-
fungen umfassen kann. Darin
müssen mindestens 30 Flugstun-
den während der letzten zwölf
Monate, vor Ablauf der Gültig-
keitsdauer enthalten sein. (2) Teil-
nahme an einem von der Behörde
genehmigten Fortbildungslehr-
gang während der letzten zwölf
Monate vor Ablauf der Gültig-
keitsdauer. (3) Erfolgreiches Ab-
legen einer Befähigungsüberprü-
fung unter Verwendung der ent-
sprechenden JAR-FCL-Prüfungs-
nachweises während der letzten
zwölf Monate vor Ablauf der Gül-
tigkeitsdauer. Nach Ablauf der
Gültigkeitsdauer sind die Voraus-
setzungen gemäß (2) und (3) zu
erfüllen.

Wie verlängert ein Flugprü-
fer seine Klassen- oder Muster-
berechtigungen? 

Flugprüfer müssen ihre Be-
rechtigungen nach den selben
Verlängerungskriterien verlän-
gern, wie Fluglehrer.

Darf ein Flugprüfer mehrere
Klassen- oder Musterberechti-
gungen besitzen?

Die einzige Eingrenzung ergibt
sich aus § 128 Abs. 7 LuftPersV:
Ein Prüfer zur Abnahme von Prü-
fungen auf turbinen- oder turbo-
propellergetriebenen Flugzeug-
mustern darf gleichzeitig nur im
Besitz von zwei dieser Anerken-
nungen sein. Ein Prüfer zur Ab-
nahme von Prüfungen auf Hub-
schraubermustern darf gleichzei-
tig nur im Besitz von drei dieser
Anerkennungen sein.

JAR-FCL enthält jede Menge
neuer Begriffe. Was ist eigent-
lich der Unterschied zwischen
einem so genannten Skill Test
und einem Proficiency Check?

Unter Skill Test ist die prakti-
sche Prüfung zum Erwerb einer
Lizenz, beziehungsweise Klassen-
oder Musterberechtigung zu ver-
stehen. Der angelsächsische Be-
griff „Proficiency Check“ steht für
die jährlich wiederkehrende Be-
fähigungsüberprüfung zur Verlän-
gerung einer Klassen- oder Mu-
sterberechtigung.

F L U G L E H R E R / F L U G P R Ü F E R
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HUBSCHRAUBERLIZENZ
� Muss der PPL-E-Inhaber sei-
ne bisherige Lizenz nach dem
1. Mai umschreiben lassen?

Nein. Die Rechte aus dem bis-
herigen Schein bleiben in vollem
Umfang erhalten. Der Pilot erhält
aber ein neues Papier. Es heißt:
„Luftfahrerschein für Privathub-
schrauberführer. Ausgestellt nach
den Richtlinien der ICAO“. Die Ver-
längerung dieser Lizenz und ent-
haltener Berechtigungen erfolgt
nach dem 1. Mai 2003 aber eben-
falls nach JAR-FCL 2 und -FCL 3
(medizinische Tauglichkeit).

� Wie kommt man als PPL-E-
Inhaber zu einem JAR-PPL(H)?

Auf Antrag oder bei der ersten
Verlängerung der Lizenz kann auf
Basis des PPL-E der JAR-PPL(H)
ausgestellt werden, wenn 75
Stunden auf Hubschraubern so-
wie die Berechtigung zur Durch-
führung kontrollierter Sichtflüge
(CVFR-Berechtigung) vorliegen
und der Pilot schriftlich erklärt,
dass er sich mit den zutreffenden
Bestimmungen JAR-FCL und
JAR-OPS vertraut gemacht hat. 

� Kann nach dem 1. Mai 2003
noch ein nationaler PPL für
Hubschrauber erworben wer-
den?

Nur, sofern eine Ausbildung vor
dem Stichtag begonnen wurde,
sonst nicht. Künftig kann nur noch
der JAR-PPL(H) erworben wer-
den. 

� Wo liegt der Unterschied
zwischen dem PPL-E und dem
neuen JAR-PPL(H)?

Mit dem neuen JAR-PPL(H)
darf der Pilot auch im JAA-Aus-
land mit dort registrierten Heli-
koptern fliegen und er darf die 
Lufträume nutzen, die bisher Flug-
zeugführern vorbehalten waren,
die über eine CVFR-Berechti-
gung verfügten. Der entsprechen-
de Ausbildungsanteil ist in der
JAR-PPL(H)-Ausbildung bereits
integriert. In JAR-FCL wird ge-
genüber dem bisherigen Lizenz-
wesen allgemein stärker unter-
schieden zwischen der Lizenz
und den Berechtigungen. 

� Was unterscheidet Lizenz
und Musterberechtigungen?

Die Lizenz ist bis zu fünf Jahre

gültig. Ihre Gültigkeit wird jedoch
durch die Gültigkeit der einge-
tragenen Berechtigungen und
des Tauglichkeitszeugnisses be-
stimmt. 

Musterberechtigungen gelten
zwölf Monate. Jeder Hubschrau-
bertyp erfordert eigene Musterbe-
rechtigungen. Der Pilot ist selbst
dafür verantwortlich, dass die vor-
gegebenen Intervalle für anfallen-
de Checkflüge und die fliegerärzt-
liche Tauglichkeitsuntersuchung
eingehalten werden.

� Wie erfolgt eine Lizenzver-
längerung?

Die Neuausstellung einer Li-
zenz erfolgt auf Antrag des Be-
werbers. Die Lizenz wird bei Erst-
ausstellung beziehungsweise bei
der Erneuerung einer Berechti-
gung ausgestellt. Zu einer Neu-
ausstellung kommt es ebenfalls,
wenn auf dem Lizenzdokument
kein Platz für weitere Eintragun-
gen mehr zur Verfügung steht,
oder aus verwaltungstechnischen
Gründen, oder nach Ermessen
der zuständigen Stelle bei Verlän-
gerung einer Berechtigung.

� Wie erfolgt künftig der Erhalt
der Musterberechtigungen?

Der Helikopterpilot muss zur
Verlängerung von Musterberech-
tigungen jedes Jahr mindestens
zwei Flugstunden sowie einen
Checkflug mit einem Prüfer auf
den betreffenden Mustern absol-
vieren. 

Möchte der Pilot zwei Muster
fliegen, bedeutet dies für ihn: je-
weils mindestens zwei Flugstun-
den als verantwortlicher Pilot
(PIC) innerhalb der Gültigkeits-
dauer der Berechtigung  sowie
zwei Checkflüge innerhalb von
drei Monaten vor Ablauf der Gül-
tigkeitsdauer der Berechtigung.

Den bestandenen Checkflug
bestätigt der Prüfer (Sachver-
ständige) in einer eigenen Rubrik
in der Lizenz.

� Sind künftig nur noch zwei
Flugstunden pro Jahr zur Ver-
längerung einer Musterberech-
tigung erforderlich?

Ja, nach der Papierform. Fliegt
der Pilot nur ein Muster, sind
tatsächlich nur zwei Flugstunden
plus Checkflug pro Jahr gefordert.
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Es erscheint aber angesichts der
Komplexität des Fluggeräts frag-
lich, ob der Kandidat bei so wenig
Flugpraxis den Checkflug auch
bestehen kann.

	 Kann der Inhaber eines Luft-
fahrerscheins für Privathub-
schrauberführer nach ICAO
seine Lizenz auch später noch
in eine JAR-Lizenz umwan-
deln?

Ja. Die CVFR-Ausbildungsmög-
lichkeit bleibt für die alten PPL-E-
Inhaber erhalten. Mit der Zusatz-
ausbildung kommen sie quasi 
automatisch zum JAR-PPL(H).

MEDIZINISCHE 
TAUGLICHKEIT
� Wo finde ich eine Auflistung
der JAA-zugelassenen Flieger-
ärzte?

Eine offizielle Liste deutscher
Fliegerärzte mit JAR-FCL An-
erkennung gibt es noch nicht.
Fliegerärzte in Deutschland
(bisherige Qualifikation) sind in
den Nachrichten für Luftfahrer
und unter der Internet Adresse
www.lba.de veröffentlicht. Nach

Einführung von JAR-FCL in der
Bundesrepublik Deutschland
wird eine Liste der JAR-FCL
anerkannten deutschen Flie-
gerärzte ebenfalls unter der
Internet Adresse www.lba.de
veröffentlicht. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter: www.
daec.de, www.flugmedizin.org,
www.lba.de. Viele andere JAA-
Länder haben die Liste ihrer
AMEs (Fliegerärzte) und AMCs
(Aeromedical Centres) eben-
falls im Internet veröffentlicht.
Zum Beispiel Großbritannien
unter www.caa.co.uk. Informa-
tionen gibt es auch über die
JAA unter www.jaa.nl.

� Gibt es künftig Erleichterun-
gen bei Farbsehschwächen?

Es gibt verschiedene Ver-
fahren, eine Farbsehschwäche
zu testen. Nach JAR-FCL 3
deutsch wird neben der
Testung durch die pseudoiso-
chromatischen Tafeln (Ishihara,
Velhagen) und dem Anomalos-
kop der Laternen Test nach
Holmes-Wright, Beynes oder
Spectrolux zugelassen.

� Ich bin 21 Jahre alt. Wie lan-
ge bleibt mein JAR-FCL-Medi-
cal der Klasse 2 gültig, und ab
welchem Alter werden sich für
mich die Untersuchungsinter-
valle verkürzen?

Für JAR-FCL Lizenzen gilt:
Bis zum 30. Lebensjahr sind
die Untersuchungsintervalle
fünf Jahre. Das Tauglichkeits-
zeugnis gilt jedoch längstens
bis zum vollendeten 32. Le-
bensjahr. Nach Vollendung des
30. Lebensjahres reduziert sich
die Gültigkeit des Tauglich-
keitszeugnisses auf zwei Jahre.
Ab dem 50. Lebensjahr auf ein
Jahr. 

Für nationale PPL-Lizenzen,
UL-Lizenzen und Lizenzen für
Freiballonführer mit einer Lizenz
nach § 46 Abs. 1 der LuftPersV
gilt: Gemäß den Übergangs-
bestimmungen des §110 der
Änderungsverordnung zur
LuftVZO gelten Tauglichkeits-
zeugnisse, die vor dem 31. De-
zember 2004 ausgestellt wer-
den, zwei Jahre. Nach dem 31.
Dezember 2004 richtet sich die
Gültigkeit der Tauglichkeits-
zeugnisse auch für diese Lizen-

zen nach den Regelungen von
JAR-FCL.

� Ich bin gerade 27 Jahre alt
geworden und habe mich vor
wenigen Tagen von meinem
Fliegerarzt untersuchen lassen.
Wie lange bleibt mein Klasse-2-
Medical gültig?

Das Medical ist in diesem
Fall bis zum vollendeten 32.
Lebensjahr gültig.

� Ich will Berufspilot werden.
Kann ich die medizinische Erst-
untersuchung bei einem Flie-
gerarzt, der für Medicals der
Klasse 1 zugelassen ist, absol-
vieren?

Nach JAR-FCL werden CPL/
ATPL-Erstuntersuchungen nur
noch in einem Aeromedical
Centre (AMC) stattfinden. In
der Bundesrepublik Deutsch-
land ist noch kein AMC zuge-
lassen.

� Mein Fliegerarzt hat mich
untersucht und mir das Medical
verweigert. Was kann ich tun?

Die Verfahrensweise bei Zwei-
feln an der Eignung/Tauglichkeit
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eines Luftfahrers richtet sich nach
den Bestimmungen des § 24c
der LuftVZO. 

Der Inhaber einer Lizenz wider-
spricht bei der für die Lizenz zu-
ständigen Stelle. Die überprüft
unter Hinzuziehung von für diese
Überprüfung vom LBA anerkann-
ten flugmedizinischen Sachver-
ständigen über die Erteilung der
Lizenz beziehungsweise Be-
schränkungen/Einschränkungen
oder Widerruf der Lizenz. Der
Erstbewerber um ein Tauglich-
keitszeugnis legt den Wider-
spruch beim Luftfahrt-Bundesamt
ein.

� Wie viele Tage vor Ablauf
des Medicals kann ich zur Un-
tersuchung gehen, ohne dass
die bisherige Gültigkeitsdauer
geschmälert wird?  

45 Tage.

� Gibt es auf dem Formblatt
für das JAR-FCL-Medical einen
schriftlichen Hinweis darauf,
wie lange das Tauglichkeits-
zeugnis gültig bleibt?

Ja. Das Tauglichkeitszeugnis
enthält eine Datenbox, in die

der für eine Verlängerung letzt-
mögliche nächste Untersu-
chungstermin und die Termine
für bestimmte Detailuntersu-
chungen eingetragen werden.
Weiterhin werden der Beginn
und das Ende der Gültigkeit auf
dem Tauglichkeitszeugnis ver-
merkt.

	 Muss der Fliegerarzt auf
dem Medical eintragen, wann
welche medizinischen Unter-
suchungen zu wiederholen
sind?

Ja, für EKG, Audiogramm,
erweiterte Untersuchungen
(Augen, Hals/Nase/Ohren) so-
wie die nächste fällige Verlän-
gerungsuntersuchung.


 Wie lange darf ein Flieger-
arzt künftig praktizieren?

Bis zur Vollendung des 68. Le-
bensjahres.

� Muss ein Fliegerarzt auch
Pilot sein?

Ja. In der Bundesrepublik
Deutschland wird der Nach-
weis einer aktiven Pilotentätig-
keit gefordert.

� Muss man bei der Erst-
untersuchung für den PPL auf
jeden Fall einen augenärztli-
chen Befund vorlegen?

Ja, für JAR-FCL Klasse 2 wird
im Rahmen der Erstuntersu-
chung die Augenuntersuchung
bei einem dem Fliegerarzt asso-
ziierten Augenarzt durchgeführt.
Wiederholungsuntersuchungen
kann der Fl iegerarzt selbst
durchführen. Wenn es indiziert
ist (Normabweichungen oder
zweifelhafte Befunde) muss
eine augenärzt l iche Unter-
suchung stattfinden.


 Ich leide unter zu niedri-
gem Blutdruck. Können sich
daraus Probleme für meine
medizinische Tauglichkeit
ergeben?

Wenn der niedrige Blutdruck
kl inisch bedeutsam ist:  ja!
Symptomatischer niedriger
Blutdruck (Schwindelattacken,
Kollapszustände, etc.) macht
untauglich.

� Ab welchen Werten spricht
man nach JAR-FCL 3 von zu
hohem Blutdruck?

Die JAR-FCL schreibt vor, dass
Untauglichkeit festzustellen ist,
wenn der Blutdruck mit oder oh-
ne Behandlung dauerhaft die
Werte von 160 mm Hg systolisch
oder 95 mm Hg diastolisch über-
schreitet. Dies gilt für Klasse 1
und 2. Blutdrucksenkende Medi-
kamente müssen mit der sicheren
Ausübung der mit den Lizenzen
verbundenen Rechte vereinbar
sein.

� Ich leide unter einem Astig-
matismus von +2,5 Dioptrien.
Komme ich damit durch die
Tauglichkeits-Erstuntersu-
chung für Privatpiloten?

Hier kann direkt die JAR-FCL 
zitiert werden: Bei der Erstunter-
suchung nach Klasse 2 darf die
astigmatische Komponente einer
Fehlsichtigkeit drei Dioptrien nicht
überschreiten.

Bei Verlängerungs- oder Er-
neuerungsuntersuchungen gilt
dagegen, dass die flugmedizini-
sche Tauglichkeit eines Bewer-
bers, der nach Auffassung der für
die Erteilung der Lizenz zuständi-
gen Stelle ausreichende fliegeri-
sche Erfahrung aufweist, mit einer
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astigmatischen Komponente der
Fehlsichtigkeit von mehr als drei
Dioptrien von der für die Erteilung
der Lizenz zuständigen Stelle ge-
prüft werden kann. (Sonderge-
nehmigung notwendig)

� Sind für Privatpiloten re-
gelmäßige Ruhe-EKG-Ablei-
tungen vorgeschrieben?

Ja, bei der Erstuntersuchung.
Ab 40 bis 49 Jahre alle zwei Jah-
re. Ab 50 Jahren jährlich.

� Wann muss der Fliegerarzt
ein Belastungs-EKG durch-
führen?

Nur gemäß JAR-FCL 3
deutsch Anhang 1 Abs. 1 zu
Abschnitt B/C.

� Macht die Einnahme blut-
drucksenkender Medikamen-
te generell fluguntauglich? 

Nein, blutdrucksenkende Me-
dikamente müssen jedoch mit
der sicheren Ausübung der mit
der Lizenz verbundenen Rechte
vereinbar sein.

� Umfasst die Tauglichkeits-
untersuchung nach JAR-FCL-

Klasse 2 generell eine Blut-
senkung und eine Untersu-
chung des Blutbildes?

Nein, es wird bei der Erstunter-
suchung nur der Hämoglobinwert
festgestellt. Weitere Untersu-
chungen ergeben sich nur bei 
klinischer Relevanz. Eine einfach
Urinuntersuchung erfolgt jedoch
bei jeder Untersuchung.

� Ich habe Probleme mit
den Augen. Dies erschwert
mir, die derzeitigen nationa-
len Tauglichkeitskriterien
zu erfüllen. Sind die neuen
JAR-FCL-Vorschriften für
PPL-A-Piloten liberaler? 

Nein.

Kann ich die medizini-
sche Erstuntersuchung zum
Berufspiloten auch an einem
Flugmedizinischen Zentrum
(AMC) in einem anderen 
JAR-FCL-Land, z. B. in der
Schweiz, absolvieren?

Nein. Erstuntersuchungen
gemäß JAR-FCL 3 Klasse 1
können nur in dem JAA Staat
durchgeführt werden, in dem
die Lizenz erworben werden

soll. Verlängerungsuntersu-
chungen können dann in jedem
JAA Staat durchgeführt wer-
den, der einen „Letter of mutual
recognit ion“ durch die JAA
erhalten hat.

Wie lange bleibt mein nach
JAR-FCL 3 durchgeführtes Me-
dical der Klasse 1 gültig?

Zwölf Monate, jedoch läng-
stens bis zur Vollendung des 40.
Lebensjahres. Danach ist die Gül-
tigkeit auf sechs Monate be-
schränkt.

Ich fühle mich noch topfit.
Mein Medical bestätigt dies.
Darf ich als 61-Jähriger noch
beruflich fliegen?

Die gewerbsmäßige Betäti-
gung als Inhaber einer Berufs-
oder Verkehrspilotenlizenz rich-
tet sich nach § 4 der 1. DV zur
LuftPersV. D. h. ja auf inner-
deutschen Flügen mit deutsch
ausgestellter Lizenz bis zum
Alter von 65 Jahren.

Piloten müssen ihre Flugli-
zenzen ständig gültig halten.
Gilt dies auch für JAR-FCL-zu-

gelassene Fliegerärzte?
Ja. Nach den Anerkennungs-/

Verlängerungsvoraussetzungen
gemäß § 24e der LuftVZO
beträgt die Gültigkeit der Aner-
kennung als Fliegerarzt drei
Jahre. Während der Gültigkeits-
dauer der Anerkennung nach
JAR-FCL muss jeder flugmedi-
zinische Sachverständige min-
destens 20 Stunden fachspezi-
fische Fortbildung nachweisen.

Welche medizinischen Daten
über mich werden vom Flieger-
arzt weitergegeben?

Die Informationsweitergabe
vom Fliegerarzt an die für die
Lizenz zuständige Stelle richtet
sich nach §§ 24b und d der
LuftVZO. 

Ich möchte Linienpilot 
werden und habe gehört,
dass die medizinische Erst-
untersuchung für Berufspilo-
ten nur an einem so genann-
ten Aeromedical Centre statt-
finden darf. Wo gibt es dieses
in Deutschland?

Zur Zeit ist noch kein AMC in
der Bundesrepublik Deutsch-
land anerkannt. 

21
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Ist es wahr, dass die Taug-
lichkeitsuntersuchungen nach
JAR-FCL deutlich teurer wer-
den?

Die ärztl ichen Untersuch-
ungen nach JAR-FCL 3 werden
im Vergleich zu den heutigen
Untersuchungen weniger um-
fangreich, so dass eigentlich
damit zu rechnen ist, dass die
Fliegerärzte bei normalen Un-
tersuchungen nicht mehr, son-
dern eher weniger als heute be-
rechnen.

SEGELFLUGLIZENZ 
(NATIONAL)
� Was passiert mit meinem
PPL-C nach Einführung der
neuen LuftPersV?

Inhabern eines Luftfahrer-
scheins für Segelflugzeugführer
(PPL-C) wird bei der Verlänge-
rung die neue Lizenz für Segel-
flugzeugführer ausgestellt. Gülti-
ge Berechtigungen wie Kunstflug
etc. werden umgeschrieben. Bei
den eingetragenen Startarten
wird unterschieden nach Win-
denstart (W) und Luftfahrzeug-
schlepp (F). Neu hinzu kommt der

Eigenstart (E) für eigenstartfähi-
ge motorisierte Segelflugzeuge.
Diese Startart wird bei der Um-
schreibung eingetragen, wenn ein
gültiger PPL-B vorliegt. Die Be-
rechtigungen für seltenere Start-
arten (Autoschlepp, ...) können
natürlich weiterhin erhalten und
auch erworben werden, ebenso
die Klassenberechtigung Reise-
motorsegler (TMG)

� Welche Arten von Motorseg-
lern können mit der Lizenz für
Segelflugzeugführer geflogen
werden?

Für die Pilotenlizenzen wird
künftig bei den Motorseglern (mit
D-K...-Kennzeichen) nach motori-
sierten Segelflugzeugen und Rei-
semotorseglern unterschieden.
Letztere sind Motorsegler mit fes-
tem Motor und nicht versenk-
barem Propeller. Für sie ist die
„Klassenberechtigung Reise-
motorsegler“ vorgesehen. Diese
Klassenberechtigung gibt es für
die Segelfluglizenz wie für die na-
tionalen PPL(A) und JAR-PPL (A).

Motorisierte Segelflugzeuge
dagegen werden allein der Segel-
fluglizenz zugeordnet. Sie können

künftig nach einer Einweisung
durch einen Fluglehrer geflogen
werden. Um sie im Eigenstart zu
nutzen, ist die Startart E notwen-
dig.

� Wird eine neue Lizenz für 
Segelflugzeugführer wie der
nationale PPL für fünf Jahre
ausgestellt?

Nein, die Lizenz für Segelflug-
zeugführer wird unbefristet aus-
gestellt. Die bislang notwendigen
Verlängerungen bei der Behörde
entfallen damit.

Um die Rechte der Lizenz aus-
üben zu können, sind allerdings
ein gültiges Tauglichkeitszeugnis
und als Inübunghaltung 25 Starts
in den jeweils zurückliegenden 24
Monaten notwendig; dazu müs-
sen die Startarten mit jeweils fünf
Starts beziehungsweise die Klas-
senberechtigung gültig gehalten
werden. Eine bestimmte Flugzeit
(bislang zehn Stunden) ist nicht
mehr vorgeschrieben!

Für den Erhalt der Klassenbe-
rechtigung Reisemotorsegler
müssen in den jeweils zurücklie-
genden 24 Monaten zwölf Flug-
stunden sowie ein mindestens

einstündiger Übungsflug mit Flug-
lehrer auf einem Reisemotorseg-
ler nachgewiesen werden. Die
geforderten Flugstunden können
auf Reisemotorseglern, einmoto-
rigen Landflugzeugen mit Kolben-
triebwerk oder aerodynamisch
gesteuerten ULs erbracht wer-
den. Zusätzlich sind mindestens
zwölf Starts und Landungen mit
Reisemotorseglern erforderlich.

Die bislang für den PPL-B not-
wendigen Streckenflüge (dreimal
100 km) werden für den Erhalt
der Klassenberechtigung Reise-
motorsegler nicht gefordert!

� Wie weise ich nach, dass 
ich die geforderten „Verlänge-
rungsbedingungen“ erfüllt ha-
be?

Künftig ist der Pilot selbst dafür
verantwortlich, dass er die gefor-
derte Inübunghaltung erfüllt. Die
Nachweise dazu führt er im Flug-
buch, sie sind gegebenenfalls
durch den Fluglehrer zu bestäti-
gen.

� Was muss ich tun, wenn ich
die geforderten Starts in 24
Monaten nicht erbracht habe?

S E G E L F L U G L I Z E N Z
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Wurden die „Verlängerungsbe-
dingungen“ nicht erfüllt, dann sind
die fehlenden Starts mit oder un-
ter Aufsicht eines Fluglehrers
durchzuführen. Dabei spielt es
keine Rolle, wie lange die Flug-
pause war. Die Lizenz kann auf
diese einfache Weise auch nach
Jahrzehnten Flugpause wieder
aufgefrischt werden.

� Wie frische ich künftig die
Klassenberechtigung für Rei-
semotorsegler auf, wenn ich
die „Verlängerungsbedingun-
gen“ nicht erfüllt habe?

Die geforderte Inübunghaltung
kann durch eine Befähigungs-
überprüfung mit einem anerkann-
ten Prüfer auf einem Reisemotor-
segler ersetzt werden. Wer zu-
gleich den PPL(A) besitzt, kann
diesen Flug auch auf einem Mo-
torflugzeug durchführen.

� Wird der Erwerb der Klas-
senberechtigung Reisemotor-
segler zur Lizenz für Segelflug-
zeugführer schwieriger als bis-
lang der Erwerb des PPL-B?

Die Ausbildung und Prüfung
zur Klassenberechtigung gleicht

fast der bisherigen Zusatzausbil-
dung vom PPL-C zum PPL-B.
Neu hinzu kommt in der Ausbil-
dung aber der Anflug zu einem
kontrollierten Flugplatz und der
Flug durch eine Kontrollzone.

In der praktischen Ausbildung
zur Klassenberechtigung Reise-
motorsegler werden darüber hi-
naus mindestens 20 Alleinstarts
und -landungen, zehn Flugstun-
den und zwei Navigationsflüge
über mindestens 270 km gefor-
dert, davon einer mit Lehrer und
einer allein mit zwei Zwischenlan-
dungen, einer davon nach minde-
stens 100 km. 

Zur Flugausbildung kommt die
theoretische Ausbildung. Die
Klassenberechtigung gibt es
dann nach erfolgreicher theoreti-
scher Ergänzungsprüfung sowie
praktischer Prüfung.

� Ich besitze allein den PPL-B
mit CVFR-Berechtigung. Muss
ich mich, wenn die neuen Li-
zenzen ausgestellt werden,
zwischen JAR-PPL und Segel-
fluglizenz entscheiden?

Nein. Da den bisherigen Lizenz-
inhabern mit der Neuordnung des

Lizenzwesens alle ihre bisherigen
Rechte erhalten bleiben sollen,
wird auf Antrag ein PPL-B mit
CVFR-Berechtigung sowohl in ei-
nen JAR-PPL mit der Klassenbe-
rechtigung Reisemotorsegler wie
in eine Lizenz für Segelflugzeug-
führer mit den im PPL-B aufge-
führten Startarten für nichteigen-
startfähige Motorsegler und der
Klassenberechtigung für Reise-
motorsegler umgeschrieben wer-
den. Der PPL-B-Inhaber kommt
so in den Genuss auch Segel-
flugzeuge fliegen zu können, weil
dann nicht mehr zwischen reinen
Segelflugzeugen und motorisier-
ten unterschieden wird.

Der PPL-B mit CVFR-Berechti-
gung verleiht jedenfalls heute
Rechte, die künftig nicht mit einer
einzigen Lizenz wahrgenommen
werden können.

	 Kann ich mit der Klassenbe-
rechtigung Reisemotorsegler
in der Segelfluglizenz weiterhin
Schleppflüge durchführen?

Auch für Segelflieger mit Klas-
senberechtigung Reisemotorseg-
ler wird es künftig die Berechti-
gung zum Schleppen von Segel-

flugzeugen und Motorseglern ge-
ben. Neu ist allerdings, dass die-
se Zusatzberechtigung mit fünf
Schleppflügen als Schlepppilot in
den jeweils zurückliegenden zwölf
Monaten gültig gehalten werden
muss! Wird diese Bedingung
nicht erfüllt, muss die Berechti-
gung neu erworben werden. Das
bedeutet fünf Flüge unter Anlei-
tung/Aufsicht eines Fluglehrers
für das Schleppgerät mit entspre-
chender Schleppberechtigung.


 Wie erwerbe ich die
Startart-E?

Für die Startart E sind eine Ein-
weisung sowie zehn Starts mit
Lehrer und zehn Alleinstarts not-
wendig. Die Starts mit Lehrer kön-
nen auch auf einem Reisemotor-
segler erfolgen. Es muss also
nicht ein doppelsitziges eigen-
startfähiges Segelflugzeug vor-
handen sein.

� Wird das bisherige Min-
destalter für den Erwerb der
Segelfluglizenz beibehalten?

Die Lizenz für Segelflugzeug-
führer kann man künftig schon mit
16 Jahren erwerben! Begonnen
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werden kann die Ausbildung wie
bisher mit 14 Jahren, das Min-
destalter für den Erwerb der Klas-
senberechtigung Motorsegler
liegt bei 17 Jahren. Hier kann die
Schulung mit 16 Jahren begin-
nen.

� Kann die Lizenz für Segel-
flugzeugführer mit Klassen-
berechtigung Reisemotor-
segler künftig wie bislang der
PPL-B direkt angestrebt und
die Ausbildung dazu vollstän-
dig auf Reisemotorseglern
erfolgen?

Nein. Reisemotorsegler dürfen
demnächst in der Segelflugausbil-
dung nur mit Fluglehrer eingesetzt
werden. Und Voraussetzung für
den Erwerb der Klassenberech-
tigung Reisemotorsegler ist die 
Lizenz für Segelflugzeugführer.


 Wird die Ausbildung zum
Segelflieger schwieriger?

In der Theorie kommt das Fach
„Menschliches Leistungsvermö-
gen“ hinzu, der Sprechfunk wird
integriert, so dass die theoreti-
sche Ausbildung dann sieben
Sachgebiete umfasst: Luftrecht

mit Sprechfunk, Navigation, Me-
teorologie, Aerodynamik, Technik,
Verhalten in besonderen Fällen
und menschliches Leistungsver-
mögen.

Die praktische Ausbildung
sieht mindestens 25 Flugstunden
(bislang 30) auf Segelflugzeugen
innerhalb der letzten vier Jahre vor
Ablegung der Prüfung vor, davon
15 Stunden Alleinflug. Wird die
Flugausbildung innerhalb von 18
Monaten abgeschlossen, so er-
mäßigt sich die Flugausbildung
auf mindestens 20 Flugstunden
(bislang 25), davon zehn Stunden
im Alleinflug. 

Zur Flugausbildung gehört
auch künftig der Alleinüberland-
flug über mindestens 50 km. Er
kann aber durch einen Überland-
flug im Segelflug mit Fluglehrer
über eine Strecke von mindestens
100 km ersetzt werden. Für Um-
steiger vom UL, Motorflugzeug
oder Hubschrauber gibt es wei-
terhin Erleichterungen. So einfach
wie bislang vom PPL-B zum -C
geht es demnächst vom PPL-A
mit Klassenberechtigung Motor-
segler aber nicht zur Segelflug-
lizenz.

� Ändert sich mit der neuen
Lizenz etwas am Erwerb der
Kunstflug-, Wolkenflug- oder
Schleppberechtigung?

Nein. Die Voraussetzungen
sind gleich geblieben, auch die
Forderungen für den Erwerb. Nur
für die Schleppberechtigung
reicht jetzt kein Einweiser mehr.
Es muss mit Fluglehrer für das
Schleppgerät geflogen werden,
der über eine entsprechende
Schleppberechtigung verfügt.

� Wie wird der Erwerb von
Berechtigungen nachgewie-
sen?

Der Nachweis erfolgt über ei-
nen Vermerk in der Lizenz. Dafür
stellt die zuständige Behörde eine
neue Lizenz aus.

� Kann mit der neuen Lizenz
für Segelflugzeugführer auch
im Ausland geflogen werden?

Ja. Die neue Segelfluglizenz ist
zwar eine nationale Lizenz, sie ba-
siert aber auf den ICAO-Richt-
linien. In ICAO-Mitgliedsstaaten
kann mit ihr auf deutsch zugelas-
senen Segelflugzeugen und Mo-
torseglern geflogen werden.

Um im Ausland nicht D-zuge-
lassene Segelflugzeuge fliegen zu
können, muss der Schein in eine
Lizenz des entsprechenden Staa-
tes umgeschrieben werden. In
den EU-Staaten gilt allerdings ei-
ne gegenseitige Anerkennung,
die eine Umschreibung erübrigt.

� Wenn die neue Segelflug-
lizenz eine nationale ist, gelten
dann auch für die flugmedi-
zinische Tauglichkeit nationale,
von den JAR-Forderungen ab-
weichende Kriterien?

Nein. Segelflieger müssen die
Tauglichkeitsbedingungen nach
JAR Klasse 2 erfüllen. Es gelten
auch die hier festgelegten Unter-
suchungsintervalle. Übergangs-
zeitraum bis 31.12.2004.

� Wie erhält man künftig als
Segelfluglehrer die Ausbil-
dungsberechtigung für die
Klassenberechtigung Reise-
motorsegler?

Die Lehrberechtigung in der
Segelfluglizenz bezieht sich auf al-
le Berechtigungen, über die der
Segelfluglehrer als Pilot verfügt.
Für die Ausbildungsberechtigung
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Klassenberechtigung Reisemo-
torsegler ist also nicht wie bisher
eine Zusatzausbildung für Segel-
fluglehrer notwendig, es reicht der
Erwerb der Klassenberechtigung
Reisemotorsegler.

� Wie wird die Lehrberechti-
gung später verlängert?

Die Ausbildungsberechtigung
muss in Zukunft alle drei Jahre
(bislang alle vier Jahre) verlängert
werden. Zur Verlängerung muss
eine von den drei folgenden Be-
dingungen erfüllt werden: Nach-
gewiesene Ausbildungstätigkeit
von zehn Flugstunden / 60 Starts
beziehungsweise jeweils inner-
halb der letzten zwölf Monate vor
der Verlängerung, Teilnahme an
einem entsprechenden Fortbil-
dungslehrgang oder erfolgreiche
Befähigungsüberprüfung.

� Gibt es auch künftig auf
Basis der Segelfluglizenz Er-
leichterungen für den Erwerb

des PPL(A)?
Wenn der nationale PPL(A) an-

gestrebt wird: ja. Die Erleichte-
rungen sehen ganz ähnlich aus
wie heute. Sie beziehen sich aber
nur auf den Erwerb des nationa-
len PPL mit Klassenberechtigung
für Motorflugzeuge bis 750 kg als
Einstieg.

Ich habe meinen PPL-C
schon seit langem nicht mehr
verlängert. Kann ich ihn nach
den neuen Regeln als Lizenz
für Segelflugzeugführer auffri-
schen?

Ja! Nach mindestens 25 Starts
und je fünf pro Startart (innerhalb
von 24 Monaten) kann die unbe-
fristet ausgestellte Lizenz für Se-
gelflugzeugführer beantragt wer-
den. Eine Theorieprüfung ist nicht
notwendig. So interpretieren je-
denfalls das Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Wohnungs-
wesen und das Luftfahrt-Bundes-
amt die neue LuftPersV.

Welche Länder haben JAR-FCL bereits eingeführt? 
Belgien, Deutschland* (ab 5/2003), Dänemark*, Finnland*,
Frankreich, Großbritannien*, Island, Irland, Malta, Niederlande,
Norwegen*, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik
* Länder, die neben JAR-FCL 1 (Flugzeuge) und JAR-FCL 3 (medizinische
Tauglichkeit) auch schon JAR-FCL 2 (Hubschrauber) implementiert haben.  
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